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München

Pressewesen und Öffentlichkeitsarbeit

-	� Presse, Rundfunk und Fernsehen berichteten ausführlich über die Jahreshauptversamm-
lung am 5. Mai 2025, auf der Prof. Dr. Gregor Kirchhof, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 
Finanzrecht und Steuerrecht zum Thema „Die Idee des Steuerstaats in herausfordern-
den Zeiten – und die notwendige Reform der Erbschaftsteuer“ referierte.

-	� Sämtliche Münchener Tageszeitungen berichteten über die erneute Auszeichnung des 
Vereins als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungsei-
gentümer.

-	� Fachseminare des Vereins zu miet- und steuerrechtlichen Fragen sowie zum Gebäude-
energiegesetz, die auch von Nichtmitgliedern gebucht werden können, mussten wegen 
der großen Nachfrage von den Referenten des Vereins mehrmals wiederholt werden. 

-	� In mehreren Münchner Tageszeitungen, in Stadtteilblättern sowie bei regionalen Rund-
funk- und Fernsehsendern wurden zahlreiche Spots, Podcasts, Inserate und Anzeigen 
geschaltet.

-	� Der Immobilienteil der Münchner Wochenanzeiger veröffentlichte unter der Rubrik „Die 
Expertenrunde“ regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten des 
Vereins zu aktuellen Rechtsfragen.

-	� Die Wochenzeitung HALLO veröffentlichte regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten des Vereins zu aktuellen Themen.

-	� In zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen u.a. auf Mietgerichtstagen konnte der Ver-
ein die Interessen und Belange der Mitglieder nachhaltig zum Ausdruck bringen.

-	� Presse, Rundfunk und Fernsehen zeigten reges Interesse an der Meinung des Vereins 
zu den verschiedensten Themen. Dementsprechend nahmen Vorstand und Mitarbeiter 
in zahlreichen Interviews und Stellungnahmen die Gelegenheit wahr, der Öffentlichkeit 
die Auffassung des Vereins zu vermitteln.
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Im Einzelnen:

4.1.:	 RA Rudolf Stürzer informiert im Münchner Merkur und der tz über gesetzliche 
Neuregelungen, die im Jahr 2025 in Kraft treten werden. 

9.1.: 		 Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Forderungen von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN nach einem öffentlich zugänglichen Transparenzregister zur neuen 
Grundsteuer, über das Bürger vergleichen können, ob sich die bayerischen Städte 
und Gemeinden bei der Festlegung der Hebesätze zur neuen Grundsteuer an die 
vom Finanzministerium zur Wahrung der gesetzlichen Aufkommensneutralität vor-
geschlagenen Hebesätze gehalten haben.

11.1.: 		 RA Rudolf Stürzer nimmt im Münchner Merkur und der tz Stellung zu den Vor- 
und Nachteilen des bayerischen Flächenmodells bei Neuberechnung der Grund-
steuer und weist auf die Möglichkeit eines Erlassantrages hin.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Dr. Benjamin Mer-
kel zur Frage, wann Ansprüche des Vermieters auf Schadensersatz verjähren, wenn 
der Mieter einen Wasserschaden am Parkettboden verursacht hat.

	 Der Immostar berichtet über die Podiumsdiskussion zum Erbschaftsteuerrecht im 
Münchner Literaturhaus mit RA Rudolf Stürzer, RAin/StBin Agnes Fischl, Vertre-
tern der Immobilienbranche, des Mietervereins und Betroffenen über die Forderun-
gen von HAUS + GRUND nach steuerlichen Erleichterungen für Erben von Immo-
bilien.

	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zur Räum- und Streupflicht von Hauseigentümern und Mietern sowie zu den 
gesetzlichen Neuregelungen im Jahr 2025.

13.1.: 		 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zur Kritik von HAUS + GRUND an der deutlichen Steigerung der Grund-
steuer für die Mehrzahl der Eigentümer und Mieter.

14.1.:		 RA Rudolf Stürzer und Dr. Ulrike Kirchhoff diskutieren bei einer Veranstaltung 
der FDP mit Generalsekretär Dr. Marco Buschmann und MdB Daniel Föst über 
wohnungspolitische Themen.

15.1.: 		 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Kritik von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN am Hebesatz der Stadt zur neuen Grundsteuer und Mitglieder, für die sich 
die Grundsteuer um bis zum 8-Fachen erhöht hat.

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, ob es bei größeren Gebäuden eine gesetzliche Ver-
pflichtung zum hydraulischen Abgleich und zur Optimierung der Heizungsanlage 
gibt.

17.1.:		 Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer an dem 
von der Stadt München beschlossenen Hebesatz für die neue Grundsteuer, der zu 
Lasten von Hauseigentümern und Mietern deutlich über dem vom bayerischen 
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Finanzministerium zur Wahrung der gesetzlichen Aufkommensneutralität vorge-
schlagenen Hebesatz liegt.

	 Münchner Merker und tz stellen RA Rudolf Stürzer als Experten für Leserfragen 
zum Thema „Wohnen und Mieten“ vor.

18.1.: 		 RA Rudolf Stürzer nimmt im Bayerischen Rundfunk Stellung zur staatlichen För-
derung beim Einbau einer Wärmepumpe.

	 Die Abendzeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Frage, ob 
und in welchen Fällen ein Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid aussichts-
reich ist.

23.1.: 		 Münchner Merkur und tz berichten über die Kritik von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN an dem von der Stadt großzügig bemessenen „Risikopuffer“ bei Festlegung 
der Hebesätze für die neue Grundsteuer.

24.1.:		 Der Immostar berichtet über die Forderungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
nach einem öffentlich zugänglichen Transparenzregister zur neuen Grundsteuer.

25.1.:	 Die Wochenzeitung HALLO berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer an dem 
von der Stadt München beschlossenen Hebesatz für die neue Grundsteuer, der zu 
Lasten von Hauseigentümern und Mietern deutlich über dem vom bayerischen 
Finanzministerium zur Wahrung der gesetzlichen Aufkommensneutralität vorge-
schlagenen Hebesatz liegt.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist An-
dreas Stürzer zur Frage, ob Mieter bei Stellung eines Nachmieters einen Anspruch 
auf vorzeitige Entlassung aus dem Mietvertrag vor Ablauf der gesetzlichen Kündi-
gungsfrist haben.

29.1.:		 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erörtert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern die Frage, ob Vermieter bei unberechtigter Weigerung des Mieters, 
die Wohnung zu besichtigen (z.B. wegen eines beabsichtigten Verkaufs) zur Kün-
digung des Mietverhältnisses berechtigt sind.

8.2.: 		 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Kritik von RA Georg Hopfensperger 
an einer fragwürdigen Online-Plattform der Partei Die Linke, mit der Mieter dazu 
aufgefordert werden, angebliche Mietpreisüberhöhungen bzw. Mietwucher zu er-
mitteln und den Vermieter beim städtischen Wohnungsamt anzuschwärzen.

	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RAin Claudia Finsterlin 
zu den Voraussetzungen eines Erlassantrages bei der neuen Grundsteuer.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Dr. Benjamin Mer-
kel zur Frage, ob in einer aus zwei Eigentümern bestehenden Wohnungseigentü-
mergemeinschaft die Zustimmung des anderen Eigentümers erforderlich ist, wenn 
ein Eigentümer auf seiner Sondernutzungsfläche einen Swimmingpool bauen will.
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	 Die Mitgliederzeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der Februar-Aus-
gabe über die neuen Bücher von Mitarbeitern der Rechtsabteilung „Wohnungsüber-
gabe - rechtssicher gestalten“ von Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer und Niko-
laus Ziegelmayer, „Vermieterwissen 2025“ von Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer 
sowie „Eigenbedarf rechtssicher gestalten“ von RAin Andrea Nasemann und RAin 
Kathrin Gerber.

12.2.:		 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern die Rechtslage, wenn der Mieter einer Mieterhöhung des Vermie-
ters trotz Überschreitens der Kappungsgrenze zugestimmt hat.

14.2.: 		 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, wer für einen Wasserschaden in einem Mehr-
familienhaus haftet, der durch einen undichten Spülkasten in einer Wohnung ver-
ursacht worden ist.

22.2.: 		 RA Rudolf Stürzer nimmt im Münchner Merkur und der tz Stellung zu den woh-
nungspolitischen Aussagen der Bundestagsparteien im Wahlkampf.

	 In der Wochenzeitung HALLO erläutert Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer, ob und 
unter welchen Voraussetzungen Mieter in einem Mehrfamilienhaus Gegenstände 
im Treppenhaus abstellen dürfen.

	 RAin Martina Westner erläutert in der Süddeutschen Zeitung, unter welchen 
Voraussetzungen der Vermieter „sonstige Betriebskosten“ in der Betriebskosten-
abrechnung ansetzen darf.

26.2.: 		 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erläutert in den Münchner Wochenanzei-
gern, ob der Vermieter bei Zahlungsverzug des Mieters mit Nachforderungen aus 
einer Betriebskostenabrechnung zur Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt 
ist.

1.3.:		 RAin Martina Westner erläutert in der Süddeutschen Zeitung, unter welchen 
Voraussetzungen der Vermieter einen Anspruch auf Besichtigung der vermieteten 
Wohnungen hat und was der Vermieter bei unberechtigter Weigerung des Mieters 
tun kann.

7.3.: 		 München TV sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zum neuen 
Münchner Mietspiegel.

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, unter welchen Voraussetzungen Bäume nach 
der Münchner Baumschutzverordnung gefällt werden dürfen und wer in einer Woh-
nungseigentumsanlage über den Antrag auf Fällung zu entscheiden hat.

8.3.: 		 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erörtert im Interview mit der Wochenzeitung 
HALLO die Frage, ob Vermieter bei unberechtigter Weigerung des Mieters, die 
Wohnung zu besichtigen (z.B. wegen eines beabsichtigten Verkaufs) zur Kündigung 
des Mietverhältnisses berechtigt sind.
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10.3.:		 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur, unter welchen Voraussetzungen 
Bäume nach der Münchner Baumschutzverordnung gefällt werden dürfen und wer 
in einer Wohnungseigentumsanlage über den Antrag auf Fällung zu entscheiden 
hat.

11.3.:		 RA Georg Hopfensperger nimmt in der Süddeutschen Zeitung Stellung zum 
neuen Münchner Mietspiegel.

12.3.: 		 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern, wie der Wasserverbrauch einer Wohnung in einem Mehrfamilien-
haus bei Defekt des Wasserzählers zu ermitteln und in der Betriebskostenabrech-
nung anzusetzen ist.

20.3.:		 Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zum neu er-
schienenen Münchner Mietspiegel 2025.

22.3.:		 Der Immostar veröffentlicht ein Grußwort von RA Rudolf Stürzer zur Immobilien-
messe München.

	 Der Immostar veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zu den 
Ungereimtheiten des neuen Münchner Mietspiegels 2025 und den absurden For-
derungen der Stadt.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist An-
dreas Stürzer zur Frage, ob es bei größeren Gebäuden eine gesetzliche Verpflich-
tung zum hydraulischen Abgleich und zur Optimierung der Heizungsanlage gibt.

26.3.: 		 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensper-
ger zur Frage, ob Mieter bei Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen nach 
dem Gebäudeenergiegesetz (z.B. Erneuerung der Heizung) wegen der damit ver-
bundenen Beeinträchtigungen zur Minderung der Miete berechtigt sind.

5.4.:		 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensper-
ger zu den Ungereimtheiten des neuen Münchner Mietspiegels 2025 und den ab-
surden Forderungen der Stadt.

	 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erläutert in der Wochenzeitung HALLO, ob 
der Vermieter beim Zahlungsverzug des Mieters mit Nachforderungen aus einer 
Betriebskostenabrechnung zur Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt ist.

9.4.: 		 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochenan-
zeigern die Rechtslage, wenn der Verwalter einer Wohnungseigentumsanlage ver-
storben ist und sich herausstellt, dass er vereinnahmte Hausgeldzahlungen verun-
treut hat.

15.4.: 		 Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Stellungnahme von RA Georg Hop-
fensperger zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung.
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19.4.:		 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die Frage, ob bei der 
Vermietung einer Wohnung mit Garage separate Mietverträge für Wohnung und 
Garage abgeschlossen werden sollten.

	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit der Wochenzeitung 
HALLO die Rechtslage, wenn der Mieter einer Mieterhöhung des Vermieters trotz 
Überschreitens der Kappungsgrenze zugestimmt hat.

23.4.:		 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochenan-
zeigern die Neuregelung des § 556 Abs. 4 BGB nach dem Bürokratieentlastungs-
gesetz, wonach der Vermieter dem Mieter die der Betriebskostenabrechnung zu-
grundeliegenden Belege nicht mehr im Original zur Einsichtnahme vorlegen muss, 
sondern diese auch elektronisch übermitteln kann.

28.4.:		 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, unter welchen Voraussetzungen sich der 
Mieter bei einer Kündigung des Vermieters wegen Eigenbedarfs auf die sog. Här-
teklausel berufen und der Kündigung widersprechen kann.

3.5.: 		 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensper-
ger zur Frage, ob Mieter bei Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen nach 
dem Gebäudeenergiegesetz (z.B. Erneuerung der Heizung) wegen der damit ver-
bundenen Beeinträchtigungen zur Minderung der Miete berechtigt sind.

6.5.:		 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Kritik von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN an den unrealistischen Mietwerten des neuen Münchner Mietspiegels 2025, 
wonach u.a. die Mieten für begehrte Altbauwohnungen in den letzten Jahren ge-
sunken sein sollen.

	 Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zum Thema 
„Grundsteuer - Stadt München überzieht Hebesatz und belastet damit auch die 
Mieter“.

	 Münchner Merker und tz berichten über die Kritik von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN, dass zahlreiche Städte und Gemeinden u.a. die Landeshauptstadt München 
die Hebesätze bei der Berechnung der neuen Grundsteuer deutlich über den vom 
Finanzministerium berechneten aufkommensneutralen Hebesatz beschlossen ha-
ben und dadurch zu Lasten von Eigentümern und Mietern erhebliche Mehreinnah-
men erzielen.

7.5.: 		 RA Dr. Benjamin Merkel erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzei-
gern, wer die Kosten für die Reparatur einer durch einen Notarzteinsatz beschä-
digten Wohnungseingangstüre zahlen muss.

8.5./9.5.:	 München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Kirchhof und 
sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen der Pressekonferenz:

	 -	� Neue Grundsteuer – Der Goldesel für München  
24 Millionen mehr pro Jahr
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	 -	� Mietspiegel 2025 - unrealistisch: Mieten für begehrte Altbauwohnungen sin-
ken!  
LH München kommt trotzdem mit immer absurderen Ideen

	 -	� 50 Jahre Mieterschutz – Fluch oder Segen? 
Die Auswirkungen auf den Wohnungsbau in München 

8.5.:		 Die Wirtschaftswoche berichtet über die Kritik von HAUS + GRUND MÜNCHEN, 
dass zahlreiche Städte und Gemeinden u.a. die Landeshauptstadt München die 
Hebesätze bei der Berechnung der neuen Grundsteuer deutlich über den vom Fi-
nanzministerium berechneten aufkommensneutralen Hebesatz beschlossen haben 
und dadurch zu Lasten von Eigentümern und Mietern erhebliche Mehreinnahmen 
erzielen.

10.5.:		 RA Georg Hopfensperger informiert in der Süddeutschen Zeitung, was der Ver-
walter einer Wohnungseigentumsanlage bei Vorbereitung und Einberufung der Ei-
gentümerversammlung beachten muss.

13.5.:	 Die Dingolfinger Tageszeitung idowa berichtet über den Landesverbandstag von 
Haus & Grund Bayern und die Ausführungen von RA Rudolf Stürzer auf der Pres-
sekonferenz zu der unterschiedlichen Mietbelastung in bayerischen Städten. 

17.5.:		 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit der Wochenzeitung 
HALLO, wie der Wasserverbrauch einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bei 
Defekt des Wasserzählers zu ermitteln und in der Betriebskostenabrechnung an-
zusetzen ist.

	 Der Immostar berichtet ausführlich über die Jahreshauptversammlung von HAUS 
+ GRUND MÜNCHEN mit Prof. Dr. Gregor Kirchhof sowie über die Themen der 
Pressekonferenz anlässlich der Jahreshauptversammlung: 

	 -	� Neue Grundsteuer – Der Goldesel für München  
24 Millionen mehr pro Jahr

	 -	� Mietspiegel 2025 - unrealistisch: Mieten für begehrte Altbauwohnungen sin-
ken!  
LH München kommt trotzdem mit immer absurderen Ideen

	 -	� 50 Jahre Mieterschutz – Fluch oder Segen? 
Die Auswirkungen auf den Wohnungsbau in München 

21.5.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Simon Koch 
zur Frage, ob ein Vermieter die rückständige Gasrechnung des aus der Wohnung 
ausgezogenen Mieters zahlen muss. 

25.5.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung, welche Sachverhalte 
Vermieter zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen können. 
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31.5.:	 RA Rudolf Stürzer kritisiert in der Abendzeitung, dass nach der Reform der Grund-
steuer die überwiegende Zahl der Eigentümer und damit auch der Mieter mehr 
zahlen müssen. 

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensper-
ger zur Frage, wer bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft für Zahlungsaus-
fälle haftet, die ein inzwischen verstorbener Verwalter durch strafbare Handlungen 
z.B. Untreue verursacht hat. 

4.6.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochenan-
zeigern die gesetzliche Neuregelung, wonach ein Mieter z.B. bei einer Kündigung 
wegen Eigenbedarfs den Härtefallwiderspruch auch in Textform, d.h. per Mail oder 
Telefax einlegen kann.

6.6.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der Süddeutschen Zeitung Stellung zum Vorschlag 
der Grünen im Münchner Stadtrat, auch reduzierte Mieten der kommunalen Gesell-
schaft Münchner Wohnen in den Mietspiegel einfließen zu lassen.

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Juni-Ausgabe über 
die Neuauflage des Buches „Die Eigentümerversammlung“ von RAin Melanie 
Sterns-Kolbeck und RA Georg Hopfensperger.

10.6.:	 RA Rudolf Stürzer und RA Georg Hopfensperger starten die Podcast-Reihe 
„Haus + Grund erklärt: Alle Themen über Haus und Wohnung - einfach und ver-
ständlich“ mit einem Image-Podcast bei Radio Arabella.

13.6.:	 Der Immostar veröffentlicht Presseinformationen von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
zu neuen Urteilen aus dem Miet- und Immobilienrecht. 

14.6.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit der Münchner Wochenzeitung 
HALLO die Neuregelung nach dem Bürokratieentlastungsgesetz, wonach der Ver-
mieter dem Mieter die seiner Betriebskostenabrechnung zugrundeliegenden Bele-
ge auch digital übermitteln kann. 

18.6.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Heiko Wa-
gener zur Frage, wer bei einem Neubauvorhaben für Schäden am Nachbargebäu-
de z.B. durch Erschütterungen haftet. 

28.6.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Dr. Benjamin Mer-
kel zur Frage, wer die Kosten für die Reparatur einer Wohnungseingangstüre zah-
len muss, die bei einem vom Mieter veranlassten Notarzteinsatz beschädigt wurde. 

2.7.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Georg Hop-
fensperger zur Frage, ob ein Verwaltungsbeirat in einer Wohnungseigentümerge-
meinschaft, der das Eigentum an seiner Wohnung auf die Kinder übertragen und 
sich den Nießbrauch vorbehalten hat, das Amt als Verwaltungsbeirat niederlegen 
muss. 

12.7.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Simon Koch zur 
Frage, ob ein Vermieter die rückständige Gasrechnung des aus der Wohnung aus-
gezogenen Mieters zahlen muss. 
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	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der Juli-Ausgabe 
über die Neuauflage des Buches „Immobilienübergabe zu Lebzeiten“ das von RAin 
Agnes Fischl und WPin Regine Funke-Lachotzki mit verfasst wurde. 

16.7.:	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzeigern 
die Auswirkungen des seit 01.01.2025 geltenden Gesetzes zur Modernisierung des 
Postrechts auf die Postlaufzeiten des Schriftverkehrs zwischen den Mietparteien. 

23.7.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO 
die gesetzliche Neuregelung, wonach ein Mieter z.B. bei einer Kündigung wegen 
Eigenbedarfs den Härtefallwiderspruch auch in Textform, d.h. per Mail oder Telefax 
einlegen kann.

25.7.:	 Der Immostar berichtet über die Verdoppelung der Mitgliederzahlen bei HAUS + 
GRUND MÜNCHEN in den letzten 20 Jahren sowie über die Themen der Jahres-
hauptversammlung. 

26.7.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz, Abendzeitung und BILD berichten 
über die Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND MÜNCHEN mit Prof. Dr. 
Gregor Kirchhof und dem Präsidenten von Haus & Grund Deutschland Dr. Kai 
Warnecke sowie über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
als erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer im 
Bundesgebiet.

30.7.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob der Mieter für das Anbringen einer Markise auf 
dem Balkon die vorherige Zustimmung des Vermieters einholen muss.

1.8.:	 In der tz-Serie „tz HILFT“ erläutert RA Rudolf Stürzer, ob und unter welchen Vor-
aussetzungen ein Hauseigentümer vom Nachbarn das Kürzen oder Beseitigen von 
Bäumen verlangen kann, wenn diese seinen Fernsehempfang stören oder seine 
Photovoltaikanlage verschatten.

2.8.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert in der Süddeutschen Zeitung, was Nachbarn 
an der Grundstücksgrenze errichten dürfen und welcher Abstand dabei eingehalten 
werden muss. 

	 In der Süddeutschen Zeitung erläutert RA Georg Hopfensperger die zunehmen-
den Probleme privater Vermieter und die Forderungen von HAUS + GRUND an die 
Wohnungspolitik.

4.8.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Abendzeitung welche Fehler beim Vererben von 
Immobilien gemacht werden und wie Hauseigentümer Gestaltungsspielräume legal 
nutzen können.

8.8.:	 Der Immostar veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensperger u.a. zur 
Frage, was kann bzw. muss die Politik tun, um den Markt für private Investoren 
wieder attraktiver zu machen.
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13.8.:	 RA Heiko Wagener erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzeigern 
die Frage, ob ein Bauträger Gewährleistungsansprüche (z.B. wegen einer defekten 
Markise) mangels Wartung durch den Kunden auch dann zurückweisen kann, wenn 
er den Kunden nicht auf die Notwendigkeit einer Wartung hingewiesen hat.

23.8.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung, was Eigentümer und 
Mieter beachten sollten, wenn sie im Garten ein Trampolin für die Kinder aufstellen 
wollen. 

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfensper-
ger zur Frage, ob ein Verwaltungsbeirat in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, 
der das Eigentum an seiner Wohnung auf die Kinder übertragen und sich den 
Nießbrauch vorbehalten hat, das Amt als Verwaltungsbeirat niederlegen muss.

27.8.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Florentina 
Mantscheff zur Frage, ob es in einer Wohnungseigentümergemeinschaft möglich 
ist, unterschiedliche Messmethoden zur Erfassung des Heizverbrauchs (z.B. von 
Fußbodenheizung und Heizkörpern) zu kombinieren und Heizkostenabrechnungen 
im Einklang mit der Heizkostenverordnung zu erstellen.

5.9.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „tz HILFT“ die Rechtslage, wenn der 
Nachbar eine Grundstücksgrenze nicht anerkennen will, obwohl diese vom örtlichen 
Vermessungsamt festgestellt worden ist.

6.9.:	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO die 
Auswirkungen des seit 01.01.2025 geltenden Gesetzes zur Modernisierung des 
Postrechts auf die Postlaufzeiten des Schriftverkehrs zwischen den Mietparteien. 

10.9.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet zum Thema Grundsteuer ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zur Kritik von HAUS + GRUND an der Weigerung der Bayerischen 
Staatsregierung ein sog. Transparenzregister wie in anderen Bundesländern zu 
erstellen. 

	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochenan-
zeigern die Voraussetzungen für die Vereinbarung einer Staffelmiete. 

14.9.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz wie Wohnungseigentümer bei einer von ihnen 
gewünschten Umbaumaßnahmen am Gemeinschaftseigentum (z.B. behinderten-
gerechte Rampe, Wallbox für Elektroauto in der Tiefgarage) vorgehen sollten. 

	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der September-
Ausgabe über die Neuauflagen der Bücher „Mietverhältnisse beenden“ von RAin 
Kathrin Gerber und RAin Andrea Nasemann und „Wohnungseigentum von A bis 
Z“ von RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns und Justin Denk. 

20.9.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob der Mieter für das Anbringen einer Markise auf 
dem Balkon die vorherige Zustimmung des Vermieters einholen muss.
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24.9.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Martina 
Westner zur Frage, ob Mieter, die sich durch Rauchen auf dem Nachbarbalkon 
gestört fühlen, zur Minderung der Miete berechtigt sind. 

	 In den Haidhauser Nachrichten erläutert RA Rudolf Stürzer die Höhe der Instand-
haltungskosten von Immobilien und gibt Empfehlungen, welche Beträge Eigentü-
mer und Vermieter dafür zurücklegen sollten.

26.9.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz die Frage, ob in einer Wohnungseigentums-
anlage die Kosten für die Erneuerung eines defekten Klingelverstärkers in der Woh-
nung der betroffene Wohnungseigentümer oder die Gemeinschaft zahlen muss. 

27.9.:	 RAin Martina Wester erläutert in der Süddeutschen Zeitung, welche Betriebsko-
sten der Vermieter auf die Mieter umlegen darf.

4.10.:	 RA Heiko Wagener erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO die Fra-
ge, ob ein Bauträger Gewährleistungsansprüche (z.B. wegen einer defekten Mar-
kise) mangels Wartung durch den Kunden auch dann zurückweisen kann, wenn er 
den Kunden nicht auf die Notwendigkeit einer Wartung hingewiesen hat.

6.10.:	 Im tz-Ratgeber erläutert RA Rudolf Stürzer, wer beim Verkauf einer Immobilie für 
Mängel haftet. 

8.10.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob der Vermieter verpflichtet ist, dem Mieter die der 
Betriebskostenabrechnung zugrundeliegenden Rechnungen und Belege zu schic-
ken. 

10.10.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz die Frage, ob auch der ehemalige Eigentümer 
einer Wohnung, der diese auf seine Tochter übertragen und sich den Nießbrauch 
vorbehalten hat, staatliche Fördermittel für eine neue Heizung nach dem GEG be-
antragen kann. 

	 Der Immostar veröffentlicht ein Grußwort von RA Rudolf Stürzer zur Münchner 
Herbst-Immobilienmesse 2025 und berichtet über die neuen Dienstleistungen von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN sowie über die erneute Auszeichnung als bundesweit 
erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer. 

17.10.:		 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz erbrechtliche Fragen zum Testament sowie 
zu Vermächtnis- und Pflichtteilsansprüchen.

	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der Oktober-Aus-
gabe über die Neuauflage des „Praxishandbuch Wohnungseigentum“ von RA Ru-
dolf Stürzer, RA Georg Hopfensperger, RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Det-
lef L. Sterns und RAin Claudia Finsterlin.

18.10.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Florentina Mant-
scheff zur Frage, ob es in einer Wohnungseigentümergemeinschaft möglich ist, 
unterschiedliche Messmethoden zur Erfassung des Heizverbrauchs (z.B. von Fuß-
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bodenheizung und Heizkörpern) zu kombinieren und Heizkostenabrechnungen im 
Einklang mit der Heizkostenverordnung zu erstellen.

22.10.:		 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Heiko Wa-
gener zur Frage, ob der Verwalter einer Eigentümergemeinschaft vor der Beauftra-
gung von Rechtsanwälten und Sachverständigen Vergleichsangebote einholen 
muss.

24.10.:		 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz ein neues Urteil des Bundesverfassungsge-
richts, wonach Vermieter wegen einer kompletten Vermüllung der Wohnung zur 
Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt sind.

		 Der Immostar veröffentlicht in seiner neuen Serie „Leser fragen - Rechtsanwälte 
antworten“ die Beantwortung von Leserfragen durch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Rechtsabteilung.

29.10.:	 Der Deutschlandfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Klage des 
Freistaates Bayern gegen die Erbschaftsteuer. 

31.10.:		 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RAin Martina Westner 
zu den Risiken für den Vermieter, wenn der Mieter bei seinem Auszug die Woh-
nungsschlüssel nicht übergibt, sondern lediglich in den Briefkasten des Vermieters 
einwirft.

	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO 
die Voraussetzungen für die Vereinbarung einer Staffelmiete.

5.11.:		 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochenan-
zeigern welche Vor- und Nachteile eine Aufhebung der Verwalterzustimmung beim 
Wohnungsverkauf hat.

7.11.:		 Der Immostar berichtet in der Serie „Leser fragen - Rechtsanwälte antworten“ über 
die größten Irrtümer im Mietrecht.

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, wann die Hausverwaltung einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft die Jahresabrechnung und den Wirtschaftsplan erstellt 
haben muss und welche Rechte Eigentümer bei Verspätung und mangelhafter Er-
stellung haben.

15.11.:		 RA Georg Hopfensperger erläutert in der Süddeutschen Zeitung, wie Vermieter 
mit Gegenständen verfahren sollten, die Mieter nach ihrem Auszug aus der Woh-
nung zurückgelassen haben.

	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO die 
Frage, ob Mieter, die sich durch Rauchen auf dem Nachbarbalkon gestört fühlen, 
zur Minderung der Miete berechtigt sind.

	
	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet über die Neuauflage des 

Buches „Mietrecht für Vermieter von A bis Z“ von RA Rudolf Stürzer und RA Mi-
chael Koch.
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19.11.:		 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Katharina 
Rößler zur Frage, ob der Vermieter zur Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt 
ist, wenn der Mieter eine vertraglich vereinbarte Bankbürgschaft nicht beibringt.

20.11.:		 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die Gründe für die 
Zunahme von Eigenbedarfskündigungen und widerspricht dem Vorwurf des Mie-
tervereins München, Eigenbedarfskündigungen wären zunehmend vorgetäuscht.

28.11.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz-Serie „tz HILFT“ Stellung zur Frage, ob nach 
vollständiger Rückzahlung eines Darlehens die zugunsten der Bank im Grundbuch 
eingetragene Grundschuld gelöscht werden sollte.

29.11.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob der Vermieter verpflichtet ist, dem Mieter die der 
Betriebskostenabrechnung zugrundeliegenden Rechnungen.

3.12.:		 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob ein Mieter von seinem Untermieter eine höhere 
Miete verlangen darf als er selbst zahlt.

5.12.:		 Der Immostar veröffentlicht eine Stellungnahme von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
zum Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über eine Re-
gionalisierung der Erbschaftsteuer und berichtet über die Dienstleistungen des 
Vereins sowie über die erneute Auszeichnung als bundesweit erfolgreichste Inter-
essenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

	 Münchner Merkur und tz berichten über die Kritik von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
an dem von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geplanten Gesetzesent-
wurf über eine Kappung von Indexmieterhöhungen.

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, ob bei einer beschädigten Fensterscheibe 
einer Eigentumswohnung die Kosten der Erneuerung von der Gemeinschaft aus 
der Instandhaltungsrücklage oder von dem betroffenen Eigentümer selbst getragen 
werden müssen.

6.12.:		 Die Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz und BILD veröffentlichen eine 
Stellungnahme von HAUS + GRUND MÜNCHEN zum Vorschlag des bayerischen 
Ministerpräsidenten Markus Söder über eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer 
und berichten über die Dienstleistungen des Vereins sowie über die erneute Aus-
zeichnung als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Woh-
nungseigentümer.

	 RA Georg Hopfensperger erläutert in der Süddeutschen Zeitung die gesetzlichen 
Neuerungen für Immobilieneigentümer 2026. 

	 Ferner berichtet die Süddeutsche Zeitung über die Empfehlung des Vereins, im 
Hinblick auf die drohende Verschlechterung der erbschaft- und schenkungssteu-
erlichen Regelungen eine vorzeitige Übertragung von Immobilien auf die nächste 
Generation zu prüfen. 
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8.12.:		 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau anlässlich des Verkaufs 
des Hirmer-Stammhauses in der Fußgängerzone ein Interview mit RA Rudolf Stür-
zer zur Problematik der Konzentration von hochpreisigen Immobilien in der Hand 
eines Investors.

11.12.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur und der tz, wie Vermieter bei 
Zahlungsrückständen vorgehen sollten und wie sie sich gegen Mietnomaden schüt-
zen können.

	 Die Neuhauser Werkstattnachrichten berichten in der Dezember-Ausgabe über 
die Dienstleistungen des Vereins.

	 Die Verbandszeitschrift Haus und Grund Köln berichtet in der Dezember-Ausgabe 
über die Neuauflage des von RAin Martina Westner verfassten Buches „Betriebs-
kosten in der Praxis“.

12.12.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung anlässlich eines aktu-
ellen Falles in München ein neues Urteil des BGH, wonach die nach Aufteilung eines 
Mehrfamilienhauses in Eigentumswohnungen geltende 10-jährige Kündigungs-
sperrfrist nicht bereits bei Verkauf der Wohnung an einen gewerblichen Investor zu 
laufen beginnt.

13.12.: 	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Heiko Wagener zur 
Frage, ob der Verwalter einer Eigentümergemeinschaft vor der Beauftragung von 
Rechtsanwälten und Sachverständigen Vergleichsangebote einholen muss.

	 Die Abendzeitung veröffentlicht eine Stellungnahme von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zum Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über eine 
Regionalisierung der Erbschaftsteuer und berichtet über die Dienstleistungen des 
Vereins sowie über die erneute Auszeichnung als bundesweit erfolgreichste Inter-
essenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

	 Die tz berichtet in der tz-Serie „Meine Woche“ über berufliche und private Aktivitä-
ten von RA Rudolf Stürzer.

17.12.: 	 RA Heiko Wagener erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzeigern 
die Frage, ob ein Wohnungseigentümer von der Wohnungseigentümergemeinschaft 
Schadensersatz verlangen kann, wenn ihm die beauftragte Abrechnungsfirma jah-
relang zu hohe Heizkosten in Rechnung gestellt hat oder ob sich der Eigentümer 
direkt an die Abrechnungsfirma wenden muss.

19.12.: 	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz die Frage, ob ein Grundstückseigentümer von 
seinem Nachbarn die Fällung eines großen Baumes verlangen kann, weil dieser 
seinen Fernsehempfang erheblich beeinträchtigt.

27.12.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO 
welche Vor- und Nachteile eine Aufhebung der Verwalterzustimmung beim Woh-
nungsverkauf hat.
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Abriss	 Haidhauser Nachrichten	 15.09.2025
Anzeige H + G MÜNCHEN	 A&D muc golf	 02.05.2025
	 Neuhauser Werkstatt-Nachrichten	 01.07.2025
	 Immostar	 25.07.2025 
	 Süddeutsche Zeitung	 26.07.2025
	 Münchner Merkur	 26.07.2025
	 tz	 26.07.2025
	 BILD	 26.07.2025
	 Abendzeitung	 26.07.2025
	 Immostar	 10.10.2025
	 Neuhauser Werkstatt-Nachrichten	 01.12.2025
Auszug	 Immostar	 21.11.2025
	 Immostar	 21.11.2025
Anzeige H + G MÜNCHEN - Jahreshauptversammlung	 München TV	 08.05.2025
	 Immostar	 17.05.2025

		
Balkonkraftwerk	 Immostar	 23.08.2025
Bauliche Veränderung	 Wochenzeitung HALLO	 08.02.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 30.07.2025
	 tz	 14.09.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 20.09.2025
Baumschutzverordnung / Bäume	 tz	 07.03.2025
	 Münchner Merkur	 10.03.2025
Baurecht	 Münchner Wochenanzeiger	 18.06.2025
Besichtigung	 Wochenzeitung HALLO	 08.03.2025
Betriebskosten / -abrechnung / -umlage	 Süddeutsche Zeitung	 22.02.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 12.03.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 23.04.2025
	 Immostar	 03.05.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 14.06.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 27.09.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 08.10.2025
	 tz	 07.11.2025
	 Immostar	 21.11.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 29.11.2025
Beweissicherung	 Immostar	 05.12.2025
Brand	 Immostar	 13.06.2025
Bundestagswahl / Neue Regierung / wohnungspolitische Themen	 FDP	 14.01.2025
	 tz	 22.02.2025
	 Münchner Merkur	 22.02.2025
	 Bayerischer Rundfunk	 15.04.2025

		
Bücher (Vorstellung/Besprechung)		
Betriebskosten in der Praxis	 Kölner HuG	 15.12.2025
Die Eigentümerversammlung	 Kölner HuG	 15.06.2025
Eigenbedarf rechtssicher gestalten	 Kölner HuG	 15.02.2025
Mietrecht für Vermieter von A-Z	 Kölner HuG	 15.11.2025
Mietverhältnisse beenden	 Kölner HuG	 15.09.2025
Wohnungsübergabe	 Kölner HuG	 15.02.2025
Wohnungseigentümer-Lexikon	 Kölner HuG	 15.09.2025
Vermieterwissen 2025	 Kölner HuG	 15.02.2025

Editorial	 Immostar	 11.01.2025
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	 Immostar	 25.07.2025
Eigentümerwechsel	 Münchner Wochenanzeiger	 29.01.2025
Erbschaft- und Schenkungssteuer	 Immostar	 11.01.2025
	 Abendzeitung	 04.08.2025
	 tz	 17.10.2025
	 Deutschlandfunk	 29.10.2025
	 Immostar	 05.12.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 06.12.2025
	 tz	 06.12.2025
	 Münchner Merkur	 06.12.2025
	 BILD	 06.12.2025
	 Abendzeitung	 13.12.2025

		
Förderung	 Bayerischer Rundfunk	 18.01.2025
	 tz	 10.10.2025

		
Gebrauchsüberlassung	 Immostar	 22.02.2025
Grundsteuer / -erklärung	 Bayerischer Rundfunk	 09.01.2025
	 Münchner Merkur	 11.01.2025
	 tz	 11.01.2025
	 Immostar	 11.01.2025
	 Bayerisches Fernsehen	 13.01.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 15.01.2025
	 Bayerischer Rundfunk	 17.01.2025
	 Abendzeitung	 18.01.2025
	 Münchner Merkur	 23.01.2025
	 tz	 23.01.2025
	 Immostar	 24.01.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 25.01.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 08.02.2025
	 tz	 06.05.2025
	 Münchner Merkur	 06.05.2025
	 Radio Arabella	 06.05.2025
	 Wirtschaftswoche	 08.05.2025
	 Immostar	 17.05.2025
	 Abendzeitung	 31.05.2025
	 Bayerischer Rundfunk	 10.09.2025
Grußworte Immobilienmesse	 Immostar	 10.10.2025

		
Haftung	 Immostar	 22.02.2025
Härteklausel	 Immostar	 23.08.2025
Heizungsgesetz (GEG):  Photovoltaik / Wärmeplanung	 Münchner Wochenanzeiger	 15.01.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 22.03.2025
	 Immostar	 03.05.2025
	 tz	 01.08.2025

		
Instandhaltung	 Immostar	 03.05.2025

		
Kauf / -preise	 Süddeutsche Zeitung	 01.03.2025
	 tz	 28.11.2025
	 Bayerischer Rundfunk	 08.12.2025

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum



1716

München

	 Bayerisches Fernsehen	 08.12.2025
Kündigung	 Immostar	 22.02.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 26.02.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 05.04.2025
	 Immostar	 03.05.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 25.05.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 tz	 24.10.2025
	 Immostar	 24.10.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 31.10.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 19.11.2025
	 Immostar	 21.11.2025
Kündigung wegen Eigenbedarf	 Immostar	 22.02.2025
	 Immostar	 22.02.2025
	 tz	 28.04.2025
	 Immostar	 13.06.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 20.11.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 12.12.2025

		
Lärm	 Immostar	 03.05.2025

		
Mangel	 Wochenzeitung HALLO	 09.08.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 13.08.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 04.10.2025
	 tz	 06.10.2025
	 tz	 07.11.2025
Mieten u.a. Index- und Staffelmiete, Preise, Mietspiegel	 Süddeutsche Zeitung	 08.02.2025
	 Immostar	 22.02.2025
	 München TV	 07.03.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 11.03.2025
	 Radio Arabella	 20.03.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 05.04.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 06.05.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 06.06.2025
	 Immostar	 13.06.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 10.09.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 31.10.2025
	 Immostar	 21.11.2025
	 Münchner Merkur	 05.12.2025
	 tz	 05.12.2025
Mieterschutz	 Immostar	 22.02.2025
	 Immostar	 25.07.2025
Mietnomaden	 tz	 11.12.2025
	 Münchner Merkur	 11.12.2025
Mietkostenbelastung	 Idowa	 13.05.2025
Mietminderung u. - erhöhung 	 Münchner Wochenanzeiger	 12.02.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 19.04.2025
	 Immostar	 03.05.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 24.09.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 15.11.2025
Mietrecht	 Wochenzeitung HALLO	 25.01.2025
	 tz	 14.02.2025
	 Immostar	 22.02.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 19.04.2025

Stichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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	 Immostar	 03.05.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 07.05.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 17.05.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 21.05.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 28.06.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 12.07.2025
	 Immostar	 25.07.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 02.08.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Immostar	 07.11.2025
Modernisierung 	 Immostar	 22.02.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 26.03.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 03.05.2025
	 Immostar	 23.08.2025

		
Nachbarschaftsrecht	 Immostar	 03.05.2025
	 tz	 01.08.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 02.08.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 23.08.2025
	 tz	 05.09.2025
	 tz	 19.12.2025
Neue Serie „Ihr Team für alle Fälle“	 Münchner Merkur	 17.01.2025
	 tz	 17.01.2025
Neuregelungen 2025 +2026	 Münchner Merkur	 04.01.2025
	 tz	 04.01.2025
	 Immostar	 11.01.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 06.12.2025

		
Podcast	 Radio Arabella	 10.06.2025
Portrait RA Rudolf Stürzer	 tz	 15.12.2025

		
Räum-und Streupflicht	 Immostar	 11.01.2025

		
Schadensersatzanspruch	 Wochenzeitung HALLO	 11.01.2025
	 Immostar	 13.06.2025
	 Immostar	 23.08.2025
Schimmel	 Immostar	 24.10.2025
	 Immostar	 07.11.2025
	 Immostar	 05.12.2025

		
Untervermietung	 Immostar	 03.05.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 03.12.2025

		
Verzug	 Münchner Wochenanzeiger	 16.07.2025
	 Immostar	 23.08.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 06.09.2025

		
Widerspruch	 Münchner Wochenanzeiger	 04.06.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 23.07.2025

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Wohnungseigentumsgesetz (WEG)	 Wochenzeitung HALLO	 22.02.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 09.04.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 10.05.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 31.05.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 02.07.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 23.08.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 27.08.2025
	 tz	 26.09.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 18.10.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 22.10.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 05.11.2025
	 Süddeutsche Zeitung	 15.11.2025
	 Immostar	 21.11.2025
	 tz	 05.12.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 13.12.2025
	 Münchner Wochenanzeiger	 17.12.2025
	 Wochenzeitung HALLO	 27.12.2025
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City-light Poster 
Stachus Zwischengeschoss 

Marienplatz / Marienhof / Ausgang Dienerstr. 
Odeonsplatz / Bahnsteig U3/U6 
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   vom 09.01.2025 
 

von Arne Wilsdorff 

 

Wenn Bürger sich über die Höhe ihrer Grundsteuer informieren wollen, haben sie es in anderen Bundesländern leichter. 
Bayern bietet kein Transparenzregister an - und verteidigt das. Die versprochene Aufkommensneutralität ist damit nicht zu 
prüfen. 

Holt sich meine Gemeinde über die neue Grundsteuer von ihren Bürgern in der Summe mehr Geld als im Vorjahr? Oder hält sie sich an 
die Empfehlung des Finanzministeriums für einen aufkommensneutralen Grundsteuer-Hebesatz? In anderen Bundesländern, wie etwa 
Baden-Württemberg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen, können das die Bürger in Listen oder Online-Rechnern auf den Seiten ihres 
Finanzministeriums nachprüfen, im Freistaat geht das nicht. Und es soll nach dem Willen von bayerischem Finanzministerium und 
Gemeindetag auch so bleiben. Ein Transparenzregister wird es nicht geben. 

Denn in Sachen Transparenz für die Höhe der Grundsteuer-Hebesätze sieht sich das bayerische Finanzministerium nicht zuständig. Es 
sieht allein die Kommunen in der Pflicht. 

Politisches Ziel: neue Grundsteuer soll aufkommensneutral sein 

In diesen Tagen werden in Bayern die ersten Grundsteuerbescheide verschickt, die nach der Reform völlig neu berechnet wurden. 
Nach dem Willen der Bayerischen Staatsregierung sollen die jährlichen Grundsteuereinnahmen einer Kommune insgesamt nicht höher 
ausfallen, als im vergangenen Jahr. Es gilt das Ziel der sogenannten Aufkommensneutralität. Allerdings nicht für den einzelnen 
Wohnungsbesitzer, der kann je nach Wohnort mehr oder auch weniger bezahlen müssen. 

Finanzministerium: "nicht zur allgemeinen Veröffentlichung" 

Um ihr politisches Ziel "Aufkommensneutralität" zu gewährleisten, konnten Städte und Gemeinden seit Anfang August 2024 
"Informationen zur Ermittlung ihres aufkommensneutralen Hebesatzes" beim Finanzministerium abfragen, diese seien jedoch "nicht zur 
allgemeinen Veröffentlichung vorgesehen", so das Finanzministerium zum Bayerischen Rundfunk. Das Ministerium geht nun davon aus, 
dass die Kommunen "von sich aus transparent mit der Bestimmung der neu festzulegenden Hebesätze umgehen". Bürger sollten 
jeweils vor Ort die Details selbst erfragen. 

Gemeindetag: Transparenzregister "nicht zielführend" 

Dass es in Bayern kein öffentliches Transparenzregister über aufkommensneutralen Hebesätze bei der Grundsteuer geben wird, ist 
ganz im Sinne der Städte und Gemeinden. Der Geschäftsführer des Bayerischen Gemeindetages, Hans-Peter Mayer, sieht auf BR-
Nachfrage so ein Transparenzregister "nicht als zielführend" an. Denn es würde "auch nicht zu mehr Verständnis bei den Bürgern 
führen". Mit der Festsetzung der Hebesätze hätten es "sich die Gemeinde- und Stadträte nicht leicht gemacht". Im Blick hätten sie dabei 
nicht nur das "Aufkommen der Grundsteuer" gehabt, sondern auch die "Finanzsituation im Ganzen". Mayer weist zudem darauf hin, 
dass der Bayerische Gemeindetag "von Anfang an der Forderung einer Aufkommensneutralität widersprochen" habe. Mit anderen 
Worten: mit weiteren Hebesatzsteigerungen ist zu rechnen, weil vielerorts die Gemeindehaushalte wegen Steuerausfällen und 
Preissteigerungen extrem angespannt sind. 

Münchner Hausbesitzerverein fordert Transparenzregister 

Rudolf Stürzer, der Vorsitzende des Münchner Haus- und Grundbesitzervereins, fordert ebenfalls vehement ein Transparenzregister zur 
neuen Grundsteuer. Für ihn müssten die Zahlen des bayerischen Finanzministeriums "allen Bürgern offengelegt werden; auch um dem 
bereits häufig geäußerten Verdacht entgegenzuwirken, Städte und Gemeinden wollten mit Mehreinnahmen durch die neue Grundsteuer 
ihren Stadt- oder Gemeindehaushalt sanieren". Die Stadt München habe etwa bei der Berechnung des neuen Hebesatzes einen 
sogenannten "Risikopuffer für fehlende oder fehlerhafte Messbescheide einkalkuliert". Der Bürger, so Stürzer gegenüber dem BR, 
könne allerdings damit nicht nachvollziehen, ob und in welcher Höhe dieser Risikopuffer tatsächlich notwendig sei. 

Grüne für Transparenz: "Söder-Regierung misstraut den Menschen" 

Der Sprecher der Landtags-Grünen für Finanzen, Tim Pargent, fordert ein Transparenzregister wie in Hessen oder Baden-Württemberg. 
Aber die "Söder-Regierung" misstraue den Menschen und behalte "die Zahlen für sich", so Pargent. Das sei falsch, denn "wenn 
Kommunen ihre Steuer tatsächlich erhöhen müssen, dann kommunizieren sie das ohnehin ehrlich ihren Bürgern gegenüber". 

Transparenzregister zur Grundsteuer 
– Nicht in Bayern 
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   vom 13.01.2025 
 

 
 

 

 

Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zur Kritik von HAUS + GRUND an der deutlichen Steigerung der Grundsteuer für 
die Mehrzahl der Eigentümer und Mieter.  
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Vom 14.01.2025 

 

 

 

RA Rudolf Stürzer und Dr. Ulrike Kirchhoff diskutieren bei 
einer Veranstaltung der FDP mit Generalsekretär Dr. Marco 
Buschmann und MdB Daniel Föst über wohnungspolitische 
Themen.  
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   vom 17.01.2025 
 

von Walter Kittel 

 

Viele Hausbesitzer erhalten in diesen Tagen ihre Grundsteuerbescheide, was auch Folgen für Mieter 
hat: Denn die Grundsteuer kann auf die Nebenkosten umgelegt werden. Für manche wird es dadurch 
teurer, für andere günstiger. Eine erste Bilanz. 
Nachdem in Bayern hunderttausende neuer Grundsteuerbescheide verschickt wurden, stellen sich auch immer 
mehr Mieterinnen und Mieter die Frage, ob und welche Auswirkungen die Steuer künftig auf sie haben könnte. 
Denn Vermieter dürfen die Grundsteuer laut Nebenkostenverordnung auf die Miete umlegen. 

Metropolen: Druck auf Mieten könnte weiter steigen 
Besonders in den Metropolregionen von München bis Würzburg haben es Mieterinnen und Mieter oft mit hohen 
und überproportional steigenden Mieten zu tun. Entspannung ist nicht wirklich in Sicht, ganz im Gegenteil. 
Durch höhere Grundsteuern könnte sich die Lage bei der Miete weiter verschärfen. 

Erste Beispiele für stark steigende Grundsteuern lassen zumindest nichts Gutes erahnen. Zwar gibt es auch 
Gegenbeispiele, die zeigen, dass zum Teil erheblich Steuern gespart werden. Doch unterm Strich nehme etwa die 
Landeshauptstadt fast 24 Millionen Euro mehr ein als vor der Grundsteuerreform, kritisiert der Verband Haus und 
Grund München. 

Mieterbund: Höhere Grundsteuer bei Reihen- oder Einfamilienhäusern mit Garten 
Auch der Mieterbund Bayern reagiert kritisch auf die aktuelle Entwicklung. Höhere Grundsteuern würden sich 
normalerweise unmittelbar auf die Nebenkosten auswirken, auch "zweite Miete" genannt. Gegen die Steuer könne 
wenig unternommen werden, da sie in Mietverträgen in der Regel fest vereinbart ist. 

Ersten Einschätzungen nach seien besonders Bewohnerinnen und Bewohner von vergleichsweise großen 
Grundstücken Verlierer der Reform, also etwa Mieter von Reihen- oder Einfamilienhäusern mit Garten. Familien, 
die aufgrund stark steigender Mieten und wegen des fehlenden Angebots an großen Wohnungen an den 
Stadtrand oder noch weiter hinaus auf Land ziehen, könnten also von einer höheren Grundsteuer künftig ganz 
besonders stark betroffen sein. 

Keine Tendenz bei Grundsteuer: Teilweise günstiger, teilweise um ein Vielfaches teurer 
Noch sei es zu früh, Bilanz zu ziehen. Erste Beispiele würden aber zeigen, wie stark die Steuer von ihren 
bisherigen Niveaus nach unten oder oben abweichen kann. So zahlen etwa einige Mieterinnen und Mieter für ihre 
kleinen Appartements im Münchner Stadtzentrum ab diesem Jahr nur noch rund 100 Euro statt 150 Euro 
Grundsteuer. Eine Ersparnis von über 30 Prozent. 

Andere Bewohnerinnen und Bewohnern werden dagegen sehr viel stärker als bisher zur Kasse gebeten. Nach 
Angaben von Haus und Grund München kommt es zum Teil zu einer Vervielfachung der Höhe der Steuer. In 
anderen bayerischen Großstädten sei die Lage ähnlich. 

Neue Grundsteuer wird bei nächster Nebenkostenabrechnung fällig 
Mit der Nebenkostenabrechnung für 2025 werden die neuen Beträge im Laufe des kommenden Jahres erstmals 
fällig. "Haus und Grund" sowie der Mieterbund sind sich einig, dass mehr Transparenz in die Berechnung der 
Grundsteuer kommen müsse. Denn Städte und Gemeinden sollten, so der politische Wille, an der Reform 
eigentlich nichts verdienen – sondern nur die Belastungen neu verteilen. 

Grundsteuerbescheide:  
So teuer wird es für Mieter 

 



3938

   vom 18.01.2025 
 

von Rigobert Kaiser 

 

 

Die Wärmepumpe hat nicht nur die Politik entzweit, sondern auch manchem Hausbesitzer schlaflose Nächte 
bereitet. Wer damit liebäugelt, sollte schon bei der Planung einiges berücksichtigen. So klappt es mit dem 
Umstieg. 

Die anstehende Bundestagswahl ist auch bei Immobilienbesitzern, die ihr Haus energetisch sanieren möchten, 
ein großes Thema. Nach Angaben der Hersteller soll es einen Ansturm auf die Förderprogramme geben, weil 
eine neue Regierung die Mittel kürzen könnte. Hausbesitzerverbände verzeichnen dagegen auf Anfrage von 
BR24 keine Nachfragen von nervösen Mitgliedern.  

Bundestagswahl - kippt die staatliche Förderung? 
Trotz der unklaren Lage beim Bundeshaushalt läuft die Förderung über den Klima- und Transformationsfonds 
(KTF) weiter. Für das Jahr 2025 seien genügend Mittel vorhanden, um über das Programm "Bundesförderung 
für effiziente Gebäude" den Einbau von Wärmepumpen und den Umbau von Gebäuden finanziell zu 
unterstützen.  

Die Union will im Falle einer erfolgreichen Wahl nicht nur die Wärmepumpe, sondern technologieoffen alle 
klimafreundlichen Heizungen fördern. Kürzungen der Mittel sind nicht geplant. 

Rudolf Stürzer vom Münchner Hausbesitzerverband Haus und Grund und der Oberpfälzer Energieberater 
Alexander Beer beobachten keine Unruhe, schon gar keine "Panik" unter Eigenheimbesitzern.  

Die ersten Schritte zur Wärmepumpe  
Nach dem Rekordjahr 2022 hat die Nachfrage nach Wärmepumpen 2023 und 2024 deutlich nachgelassen. 
Das Interesse der Menschen sei da, aber sie träfen gegenwärtig keine schnellen Entscheidungen, stellt 
Energieberater Alexander Beer tagtäglich fest.  

Eine ausführliche Beratung ist sinnvoll und bei der Verbraucherzentrale Bayern kostengünstig zu bekommen. 
Beer ist hier als Berater tätig. Eine Erstberatung in einer Stelle der Verbraucherzentrale dauere 45 Minuten 
und sei kostenlos. Die Analyse erfolge auf Basis der mitgebrachten Unterlagen. 

Umfassender sei eine Beratung in der eigenen Immobilie. Der Besuch des Beraters dauere zwei Stunden und 
koste nur 40 Euro, weil das Bundeswirtschaftsministerium den Großteil der Kosten trägt. Der 
Immobilienbesitzer erhält einen Bericht mit ersten Handlungsempfehlungen. 
  

Wärmepumpen: Was Sie zu 
Förderung und Sanierung wissen 

müssen 
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Das kostet eine Wärmepumpe  
Der Energieberater hilft bei der Wahl der Wärmpumpe. Zur Auswahl stehen dabei grundsätzlich: 

• Luftwärmepumpe 
• Grundwasserwärmepumpe 
• Erdwärmepumpe  

Die Luftwärmepumpe ist die häufigste und kostengünstigste Variante, da sie vor dem Haus aufgestellt wird. 
Die Gesamtkosten liegen zwischen 30.000 und 35.000 Euro, erläutert Alexander Beer. 

Wegen der Bohrungen ins Erdreich sind die beiden anderen Varianten erheblich teurer. Bei der 
Erdwärmepumpe muss bis zu 100 Meter tief gebohrt werden.  

Die Grundwasserwärmepumpe liefert die meiste Wärme pro Kilowattstunde. Dabei müssen zwei Brunnen 
gebohrt werden. Aus dem einen wird das Wasser in den Wärmetauscher der Heizung geleitet, im anderen 
wieder in den Boden zurückgeführt. Die Brunnenbohrungen sind genehmigungspflichtig und nicht überall 
erlaubt. 

Zentrale Frage: Wie teuer ist eine Sanierung des Hauses? 
Ob und in welchem Umfang ein Haus saniert werden muss, ist für den Eigenheimbesitzer die wichtigste, weil 
teuerste Frage.  

Häuser, die nach 1990 gebaut wurden, verursachen meist keinen großen Aufwand. Nach den praktischen 
Erfahrungen von des Energieberaters sind sie mit einem guten Standard gebaut - hinsichtlich der vorhandenen 
Heizung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Fenster oder Dach- und Wanddämmung.  

Bei älteren Häusern kann der Aufwand mehrere zehntausend Euro kosten. Es muss entschieden werden, ob 
eine Fußbodenheizung sinnvoll ist oder ob größere Heizkörper reichen, ob es neue Fenster braucht oder ob 
Dach und Wände gedämmt werden müssen. Eine Generalsanierung erreicht so schnell Kosten im 
sechsstelligen Bereich. 

Ratsam ist, den Sanierungsplan vor Beginn der Arbeiten aufzustellen und nicht einfach loszulegen. Erst dann 
wird entschieden, welche Maßnahmen unbedingt gemacht werden müssen, welche sinnvoll sind und welche 
nicht.  

So findet man einen Energieberater in der Nähe 
Der Energieberater berät in allen wichtigen Fragen, zum Beispiel zur Förderung. Er erstellt den Sanierungsplan 
und begleitet bei Bedarf die Sanierung. Bei der Deutschen Energie-Agentur gibt es eine Liste mit 18.000 
Experten und Expertinnen (externer Link). Die Kosten tragen die Immobilienbesitzer, aber sie können 
finanzielle Hilfen beantragen. 

Die Fördermittel des Bundes gibt es nur, wenn ein Energieberater die Sanierung plant. Die Erstberatung durch 
die Verbraucherzentrale reicht nicht. 
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vom 24.01.2025 
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                                                          WEBIMMOBILIEN vom 08.02.2025 
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München TV sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zum 
neuen Münchner Mietspiegel. 
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Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zum 
heute erschienenen Münchener Mietspiegel 2025. 

 

vom 20.03.2025 

Münchner Mietspiegel 2025 
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   vom 15.04.2025 
 

von Jan Plate 
 

 
 

Viele Mieter – besonders in Großstädten – haben Angst, die Miete nicht mehr zahlen zu können. Die 
neue Koalition aus Union und SPD will nun Indexmieten stärker regulieren. Im Koalitionsvertrag steht 
auch Neues zu Mietpreisbremse und Kündigungsschutz. 

Über dieses Thema berichtet: Generation Wohnkrise. Lohnt sich das? am 18.03.2025 um 15:19 Uhr. 

Etwa 53 Prozent aller Haushalte in Deutschland wohnen dem Deutschen Mieterbund (DMB) zufolge zur 
Miete. Rund um das Thema Mieten und Vermieten gibt es aber immer wieder Streit. Auch jetzt mit dem 
Koalitionsvertrag erhitzen sich die Gemüter von Union und SPD an verschiedenen Punkten. 

Regulierung von Indexmieten und Kurzzeitvermietungen 

Indexmieten sollen in angespannten Märkten stärker reguliert werden. Möblierte Wohnungen und 
Kurzzeitvermietungen (z.B. Airbnb) sollen künftig erweiterten Auflagen unterliegen, um Missbrauch zu 
verhindern. Der Deutsche Mieterbund und Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin des Mieterbundes 
Bayern sehen das positiv. Georg Hopfensperger, stellvertretender Vorsitzender des Eigentümerverbands 
Haus+Grund München stimmt zu, dass Airbnb dem Markt Wohnungen entziehe. Er sieht eine stärkere 
Regulierung aber auch kritisch, weil dadurch jegliche Marktdynamik ausgebremst werde. 

Verlängerung der Mietpreisbremse und Bußgelder 

Die Mietpreisbremse wird in angespannten Wohnungsmärkten um vier Jahre verlängert. Dies ist die wohl 
konkreteste Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag, da die bisherige Mietpreisbremse Ende des Jahres 
ausläuft. Dazu gilt: Mietrecht ist Bundesrecht. Bayern kann also nicht im Alleingang abweichen. Gleichzeitig 
wird eine Bußgeldregelung für Verstöße gegen die Mietpreisbremse vorbereitet, um die Einhaltung zu stärken. 

Der Eigentümerverband Haus+Grund kritisiert die geplanten Regelungen. In der Praxis sei es vor allem dann, 
wenn kein Mietspiegel existiere, oftmals eine schier unlösbare Aufgabe, die nach der Mietpreisbremse 
zulässige Miete zu ermitteln. Auf dem Land, zum Beispiel in Starnberg bei München sei das der Fall. Wenn 
bei etwaigen Verstößen nun auch noch Bußgelder fällig werden, berge dies ein erhebliches Risiko für 
Vermieter. Der Mieterbund widerspricht, dass es dabei nur um angespannte Wohnungsmärkte gehe. 

Der Mieterbund sieht auch die geplante nationale Mietenberichterstattung, das sogenannte "Mietenkataster", 
als Unterstützung für die Mietpreisbremse. Der Eigentümerverband schätzt das als weiteres 
Überwachungsinstrument ein. 

  

Was plant die neue Koalition für 
Mieter und Vermieter? 

 



78

   vom 15.04.2025 
 

 

Steuerliche Vergünstigungen nur für sozialverträgliche Vermieter 

Wer günstig vermietet, soll steuerlich belohnt werden. Voraussichtlich wird es künftig keine Kürzung des 
Werbungskostenabzuges bei verbilligtem Mieten geben. Die konkrete steuerliche Ausgestaltung bleibt 
abzuwarten. Der Eigentümerverband sagt dazu aber: Investoren werden auch künftig nicht verbilligt vermieten, 
da sie sich dies schlichtweg aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und steigender Immobilienkredite 
nicht leisten können. Man könne das angekündigte Zuckerl für günstige Vermieter auch anders sehen: Wer 
Rendite will, ist hier nicht mehr willkommen. 

Wohnungsbauturbo und kommunales Vorkaufsrecht 

Die Regierung hat außerdem Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus angekündigt – etwa durch 
serielle Bauweise, Gebäudetyp E oder Lockerung von DIN-Normen. Der Verband der Eigentümer fragt sich 
aber, was ein Wohnungsbauturbo nützt, wenn über Umwandlungsverbote, Milieuschutz und die Stärkung 
kommunaler Vorkaufsrechte gleichzeitig neue Hürden errichtet werden. Der Mieterbund hingegen schätzt die 
Stärkung des kommunalen Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten positiv ein und weist darauf hin, dass es 
dabei nicht um Neubau, sondern um Bestandsimmobilien gehe und dies Mieter schützen kann. 

Kündigung und Schonfristzahlungen 

Die ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzuges kann künftig einmalig durch Nachzahlung geheilt 
werden. Es steht zu erwarten, dass die sogenannte Schonfristzahlung einem Mieter einmal in zwei Jahren 
zusteht. Der Mieterbund sieht darin eine Verbesserung des Kündigungsschutzes, während Haus+Grund 
mahnt: Der Gesetzgeber übersieht, dass Vermieten eine wirtschaftliche Tätigkeit ist und die Bezahlung der 
Miete eine Hauptpflicht des Mieters. Durch die geplante Gesetzesänderung werde der Vermieter verdonnert, 
wirtschaftliche Schwierigkeiten seines Mieters abzufangen, auch wenn er selbst derartige Vergünstigungen 
etwa von seiner finanzierenden Bank, nicht erwarten könne. Der Mieterbund widerspricht: Durch die 
Gesetzesänderung würden eher die Chancen steigen, dass die Mieten nachgezahlt werden, weil das 
Mietverhältnis gerettet werden kann. 

 

 



7978

                                      vom 19.04.2025 

 

 



80

        Nr. 16 vom 19.04.2025 
 

 

 



8180

vom 28.04.2025 
 

 

 



82

Nr. 17 vom 23.04.2025 
 

  
 
 
 

 



8382

                                      vom 06.05.2025 

 

   



84

        Nr. 18 vom 03.05.2025 
 

 

 



8584

 

 

                       
 
 
 
 

 

 
 
 
Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zum 
Thema Grundsteuer - Stadt München überzieht Hebesatz und belastet 
damit die Mieter. 

 

vom 06.05.2025 
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vom 08.05. und 09.05.2025 

 

 

 

 

München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Kirchhof und 
sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen der Pressekonferenz: 

1. Neue Grundsteuer – Der Goldesel für München  
24 Millionen mehr pro Jahr 

2. Mietspiegel 2025 - unrealistisch: Mieten für begehrte 
Altbauwohnungen sinken!  
LH München kommt trotzdem mit immer absurderen Ideen 

3. 50 Jahre Mieterschutz – Fluch oder Segen? 
Die Auswirkungen auf den Wohnungsbau in München  
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Seit 1879 die Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 

HAUS+GRUND MÜNCHEN 
Sonnenstraße 13 III 
80331 München 
Telefon 089/55141 - 0 
 HAUS- UND GRUNDBESITZERVEREIN MÜNCHEN und Umgebung e. V.  

 
 

Neue Grundsteuer - Der Goldesel für München 
24 Millionen € mehr pro Jahr 

 
Bis zum Zehnfachen beträgt für viele Haus- und Wohnungseigentümer die neue Grundsteuer, die bei 
vermieteten Wohnungen i.d.R. auf die Mieter umgelegt wird und das Wohnen verteuern. Man kann 
darüber streiten, ob dies gerecht ist. Aus juristischer Sicht besteht allerdings kein Grund zur Beanstan-
dung, solange die im Grundsteuergesetz festgeschriebene „Aufkommensneutralität“ gewahrt ist d.h. 
Städte und Gemeinden mit der neuen Grundsteuer insgesamt nicht mehr einnehmen als bisher. 
 
Hebesatz ist „Stellschraube“ 
Dabei ist die entscheidende Stellschraube für die Höhe der Grundsteuer der vom jeweiligen Stadt- bzw. 
Gemeinderat zu beschließende Hebesatz. Damit die Kommunen wissen, in welcher Höhe sie diesen 
Hebesatz beschließen müssen, um die vom Gesetz geforderte Aufkommensneutralität zu gewährleis-
ten, haben die Finanzministerien der Länder den Kommunen entsprechende Berechnungen zur Verfü-
gung gestellt. Diese sind für die Kommunen allerdings nicht bindend. 
 
Haus + Grund fordert Transparenzregister  
In vielen Bundesländern so z.B. in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen können sich die 
Bürger in einem sog. Transparenzregister d.h. in einem öffentlich zugänglichen Portal über die Empfeh-
lungen der Finanzministerien an die Städte und Gemeinden informieren und damit auch vergleichen, 
ob sich ihre Kommune an den empfohlenen Hebesatz gehalten oder einen höheren beschlossen hat.  
Nicht so in Bayern: Bei uns werden vom Finanzministerium nur die Kommunen über die Berechnungen 
informiert; nicht der Bürger. Ein öffentliches Transparenzregister gibt es bisher nicht und wird von der 
Staatsregierung strikt abgelehnt. Der Geschäftsführer des Bayerischen Gemeindetages verteidigte in 
einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk die Geheimhaltung gegenüber dem Bürger mit dem 
Hinweis darauf, dass der Bayerische Gemeindetag „von Anfang an der Forderung einer Aufkommens-
neutralität widersprochen hat“ und die Kommunen bei Festsetzung der Hebesätze nicht nur das „Auf-
kommen der Grundsteuer, sondern auch die Finanzsituation im Ganzen im Blick haben“ müssen. Lässt 
sich da heraushören, dass man gar nicht so genau wissen will, ob Verstöße gegen die - gesetzlich 
vorgeschriebene - Aufkommensneutralität vorliegen; der Bürger jedenfalls davon nichts erfahren soll? 
 
Kein „Pranger“ für Kommunen 
In diesem Sinne haben vor kurzem auch der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bay-
erischen Landtags einen entsprechenden Antrag der Grünen, der auch von SPD und AFD unterstützt 
wird, mit knapper Mehrheit abgelehnt. Begründung: Man wolle keine Kommune „an den Pranger stel-
len“. 
 
In Zeiten einer zunehmenden Politikverdrossenheit erweist man sich mit einer solchen Geheimniskrä-
merei jedenfalls einen Bärendienst. Nicht nur im berechtigten Interesse der Bürger, sondern auch im 
Interesse der Städte und Gemeinden, die bestrebt sein sollen, dem häufig geäußerten Verdacht entge-
genzuwirken, sie wollten mit Mehreinnahmen durch die neue Grundsteuer ihre maroden Haushalte sa-
nieren, muss das Finanzministerium auch den Bürgern in Bayern schleunigst ein öffentlich zugängliches 
Transparenzregister zur Verfügung stellen. 
 
München - Eine Viertelmilliarde mehr in 10 Jahren  
Für München hat Haus + Grund in Erfahrung gebracht, dass das Bayerische Finanzministerium der 
Stadt zur Wahrung der Aufkommensneutralität einen Hebesatz zwischen 760 bis 770% vorgeschlagen 
hat. Beschlossen wurde von der Stadt ein Hebesatz von 824%, d.h. ein um 7% höherer Hebesatz. Damit 
steigt das Grundsteueraufkommen der Stadt durch den höheren Hebesatz von bisher 340 Millionen auf 
363,8 Millionen; d.h. 23,8 Millionen mehr für die Stadt - nicht nur einmalig, sondern Jahr für Jahr. Macht 
zu Lasten von Eigentümern und Mietern 238 Millionen in den nächsten 10 Jahren.  
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Mietspiegel 2025 - unrealistisch 

Mieten für begehrte Altbauwohnungen sinken! 
LH München kommt trotzdem mit immer absurderen Ideen 

 
Der Mietspiegel für München 2025 liegt vor. Der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung am 26. März 
2025 den neuen Mietspiegel als qualifiziert anerkannt. Nach der Rathaus Umschau der Landeshaupt-
stadt München, beträgt die Steigerung der durchschnittlichen Miete 5,5% im Vergleich zum Mietspiegel 
2023. Die Stadt fordert deshalb von der neuen Bundesregierung eine Reform des Mietspiegels, insbe-
sondere eine Einbeziehung aller Wohnungen, auch öffentlich geförderter Wohnungen. 
 
Stellungnahme: 
Zunächst ist eine Steigerung von 5,5% aus Sicht von Haus + Grund München keineswegs eine außer-
gewöhnlich hohe Steigerung. Im Zeitraum Januar 2023 bis Januar 2025 ist allein der Verbraucherpreis-
index für Deutschland um 5,2% gestiegen. Die von der Landeshauptstadt München benannte Steige-
rung der Mieten um 5,5 % entspricht daher praktisch der allgemeinen Teuerungsrate, der sog. Inflati-
onsrate. Auch der von der Kommune genannte Quadratmeterpreis für Bestandsmieten mit 14,47 
EUR/m² liegt noch immer deutlich unter vergleichbaren Mieten in europäischen Großstädten, wie etwa 
Paris oder London, wo schon lange eine Miete von 32,00 bis 35,00 EUR/m² und mehr aufgerufen wird. 
Auch wenn die Landeshauptstadt München nach dem neuen Mietspiegel den Preis für Neuvermietun-
gen mit 17,06 EUR/m² benennt, so bewegt sich dies noch deutlich unter den Werten des Wohnungs-
marktbarometers, der ebenfalls von der Landeshauptstadt München herausgegeben wird. Danach lag 
die durchschnittliche Miete für eine Neubauwohnung schon im ersten Halbjahr 2024 bei knapp 24,50 
EUR/m² und für eine Bestandswohnung bei rund 21,20 EUR/m². Schon mit Blick auf diese Quellen, die 
beide aus derselben Hand – LH München - stammen, kommen erneut Zweifel an der Realität der Zahlen 
des Münchener Mietspiegels auf.  
 
Mieten für Altbauwohnungen sollen gesunken sein 
Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man die Grundmieten für die Baujahre bis 1918 näher betrachtet. 
Im Mietspiegel 2025 liegen die Mieten für diese Baujahreskategorie teilweise sogar deutlich unter den 
Werten des Mietspiegels München 2023. Glaubt man dem neuen Mietspiegel, so sollen die Mieten für 
Wohnungen mit einer Wohnfläche ab 53 m² gegenüber den Werten im Mietspiegel 2023 gesunken sein. 
Für Wohnungen mit einer Größe von 99 bis 100 m² soll die Miete auf 10,39 EUR/m² und somit um 4,24% 
gegenüber dem Mietspiegel 2023 gesunken sein. Besonders eklatant: Die Miete für eine Altbauwoh-
nung mit 111-112 m² soll gegenüber dem Mietspiegel 2023 nun sogar um 4,58%, gesunken sein (vgl. 
Tabelle). 
Bei der Baujahreskategorie bis 1918 handelt es sich aber um die typischen, begehrten Altbauwohnun-
gen in den beliebten Stadtteilen wie Neuhausen, Schwabing oder Haidhausen. Ein Absinken der Miete 
für diese Wohnungen in den letzten 2 Jahren ist schlichtweg unrealistisch. Denn gerade in den Altbauten 
werden üblicherweise umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Der Vermieter legt 
diese nach den gesetzlichen Vorschriften i.d.R. auch als Modernisierungsmieterhöhung auf die Mieter 
um. Deshalb wäre ein Anstieg der Mieten realistisch, nicht aber ein Absinken der Miete, wie nun im 
Münchner Mietspiegel 2025 festgeschrieben. Es ist auch allgemein bekannt, dass in München keine 
einzige Wohnung in den letzten 2 Jahren billiger geworden ist. 
 
Stadt mit rechtlich bedenklichen Forderungen 
Die Stadt München möchte trotzdem, dass künftig sämtliche Wohnungen, auch öffentlich geförderte 
und alle Bestandswohnungen in die Erhebung des Mietspiegels mit einfließen sollen. Eine solche For-
derung ist systemwidrig. Öffentlich geförderte Wohnungen betreffen ein vollkommen anderes Marktge-
schehen, als dies im preisfreien Wohnungsmarkt der Fall ist. Deshalb verlangt das Gesetz zu Recht, 
dass Wohnungen, bei denen die Miethöhe im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt wor-
den ist, nicht in die Mietspiegelberechnung mit einfließen dürfen. Ansonsten würde man schlichtweg 
Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Idee, auch öffentlich geförderte Wohnungen bei der Erstellung des 
Mietspiegels zu berücksichtigen zeigt aber, dass immer neue, auch rechtlich absurde Instrumente ge-
sucht werden, um die Mieten künstlich niedrig zu halten.  
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Unausgewogenes Verhältnis 
Im Mietspiegel 2025 wurden 36% Neuvertragsmieten und 64% geänderte Bestandsmieten berücksich-
tigt. Der BGH fordert, dass diese Mieten in einem ausgeglichenen Verhältnis in den Mietspiegel einflie-
ßen. Fakt ist, dass Neuvertragsmieten regelmäßig deutlich höher liegen als geänderte Bestandsmieten. 
Nachdem aber nur 36% an Neuvertragsmieten in den Münchner Mietspiegel 2025 eingeflossen sind, 
dürfte auch dies zu einer Verzerrung der Mieten nach unten geführt haben. 
 
Bezahlbares Wohnen entsteht durch Wohnungen und nicht durch Regulierungen 
All dies läuft darauf hinaus, dass immer weniger private Vermieter dazu bereit sind, in den Mietwoh-
nungsmarkt zu investieren. Auch die von der Stadt geforderte Abschaffung der Ausnahmeregelungen 
bei der Mietpreisbremse würde nur dazu führen, dass es für Vermieter immer weniger rentabel ist, 
Wohnraum zu sanieren, zu modernisieren, oder gar in den Neubau zu investieren.  
Nachdem der Wohnungsbau praktisch tot ist, demgegenüber pro Jahr aber allein in München ca. 12.000 
neue Wohnungen benötigt werden, wäre es allein sinnvoll, private Immobilieneigentümer nicht mit im-
mer neuen Mietendeckeln zu gängeln, sondern den Wohnungsbau zu fördern. Es ist niemandem damit 
gedient, wenn etwa die Ausnahmen der Mietpreisbremse, nun auch noch abgeschafft würden. Der oh-
nehin schon äußerst kostenintensive Neubau würde dann für private Vermieter zu einem reinen Drauf-
zahlgeschäft verkommen. Wer Investoren und Vermieter systematisch entmutigt, darf sich nicht wun-
dern, wenn der Neubau stockt, Bestände verfallen und das Angebot immer geringer wird. Bezahlbares 
Wohnen entsteht nicht durch immer neue Vorschriften und Regulierungen, sondern durch Wohnungen.  
Und: Vermieter brauchen Mieter – aber auch umgekehrt. 
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Seit 1879 die Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 

HAUS+GRUND MÜNCHEN 
Sonnenstraße 13 III 
80331 München 
Telefon 089/55141 - 0 
 HAUS- UND GRUNDBESITZERVEREIN MÜNCHEN  und Umgebung e. V.  

 

 

50 Jahre Mieterschutz - Fluch oder Segen? 
Die Auswirkungen auf den Wohnungsbau in München 

 
Die letzten 50 Jahre waren wohnungspolitisch geprägt durch ein Auf und Ab bei den Wohnbauzahlen, 
sowohl bundesweit als auch in Ballungsgebieten wie München - und einem Hin und Her beim Mieter-
schutz. Wohnungsbau ist von zahlreichen Faktoren abhängig; ein Zusammenhang mit dem Mieter-
schutz wird dennoch deutlich. 
01.01.1975: Das 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetz wird als Dauerrecht in das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) übernommen. Bis dahin waren Mieter nach Aufhebung der nachkriegsbedingten Woh-
nungszwangswirtschaft Ende der 60er Jahre nicht vor Kündigungen und Mieterhöhungen geschützt. 
Vermieter konnten Mieterhöhungen im Wege der Änderungskündigung, d.h. durch Kündigung und An-
gebot eines neuen Mietvertrages mit höherer Miete durchsetzen - wie heute noch bei Geschäftsräumen. 
Dies wurde durch die Neuregelung untersagt. Im Gegenzug erhielten Vermieter einen Anspruch auf 
Zustimmung des Mieters zur Erhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete. Im Vergleich zur aktuellen 
Rechtslage waren die damaligen Einschnitte für Vermieter relativ harmlos (Mieterhöhungen waren mit 
3 Vergleichsmieten möglich, keine verbindlichen Mietspiegel, Kappungsgrenze 30%, keine Mietpreis-
bremse etc.).  
 
Drastischer Einbruch beim Wohnungsbau 
Trotzdem hatte das Gesetz einen massiven Rückgang der Wohnbautätigkeit zur Folge. Von bundesweit 
604.000 Wohnungen (1974) auf 347.000 (1982). Auch in München stürzten die Wohnungsbauzahlen 
ab - von insgesamt 37.981 (in den 3 Jahren 1972, 1973, 1974 - durchschnittlich 12.660 Wohnun-
gen/Jahr) auf 17.325 (in den Jahren 1975, 1976, 1977 - durchschnittlich 5.775 Wohnungen/Jahr nach 
Inkrafttreten des Mieterschutzes). Die Reaktion der damaligen Bundesregierung: Lockerung des Mie-
terschutzes - 1982 durch das Gesetz zur Erhöhung des Angebots an Mietwohnungen, 1990 durch das 
Wohnbauerleichterungsgesetz und 1993 durch das 4. Mietrechtsänderungsgesetz u.a. Einführung von 
Staffelmieten, Erleichterungen bei Modernisierungen etc.  
 
Der Wohnungsbau erholt sich  
Die Folge: Die Wohnbauzahlen stiegen wieder auf das Niveau von 1974 (602.000). Auch in München 
erholte sich der Wohnungsbau. Die Fertigstellungen stiegen wieder auf bis zu 8.000 Wohnungen pro 
Jahr Anfang der 90er Jahre. 
Dann: Mietrechtsreform 2001 mit erheblichen Einschränkungen der Vermieterrechte u.a. ungleiche 
Kündigungsfristen für Mieter und Vermieter, Mieterhöhungen nur noch mit - häufig politisch gesteuerten 
– Mietspiegeln, Wegfall der Umlage von Kapitalkostenerhöhungen.  
 
Wieder sinkende Zahlen  
Seitdem kontinuierliches Absinken der Wohnbauzahlen auf 295.000 (2022) mit Prognose 2025: 
205.000. Auch in München dümpelt der Wohnungsbau seitdem bei 5.000 bis 6.000 Wohnungen/Jahr. 
Notwendig wären aufgrund von Zuwanderung und immer noch ansteigender Pro-Kopf-Wohnfläche ca. 
12.000 neue Wohnungen pro Jahr. 7.000 aufgrund Zuwanderung zzgl. 5.000 aufgrund des steigenden 
Wohnflächenverbrauchs.   
Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf hat sich in München in den letzten 50 Jahren von ca. 20 auf 
40 m² verdoppelt und nimmt weiterhin um ca. 0,25 m² pro Kopf und Jahr zu. Daher müssten in München 
- allein um die Steigerung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf auszugleichen - jährlich über 
5.000 Wohnungen gebaut werden (1,5 Millionen Einwohner x 0,25 m² = 375.000 m² Wohnfläche = 5.350 
Wohnungen á 70 m²). 
Und: Die Bevölkerungsprognose der Stadt (Demografiebericht München) rechnet in den nächsten 16 
Jahren bis 2040 mit einer Zunahme der Einwohnerzahl um ca. 200.000 auf 1,81 Mio., d.h. pro Jahr mit 
einer Zunahme von durchschnittlich 12.500 Einwohnern. Dies entspricht einem zusätzlichen Bedarf von 
7.000 neuen Wohnungen pro Jahr.  
 
Nichtsdestotrotz: Mieterverbände und zahlreiche Politiker fordern weitere Verschärfungen u.a. Verlän-
gerung der Mietpreisbremse im neuen Koalitionsvertrag, Stadt München fordert Aufnahme von Sozial-
mieten in den Mietspiegel usw. Immer mehr Investoren zeigen da den Stinkefinger - wie immer verpackt 
in druckreife Worte: „Ungünstige Rahmenbedingungen“. Fazit: Leider hat man aus der Geschichte 
nichts gelernt. Überzogener Mieterschutz kann ein Segen sein für den, der eine Wohnung hat; ein Fluch 
aber für alle, die eine Wohnung suchen - und das kann jeden Mieter irgendwann treffen. 
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von Martin Gerth 

Die Kommunen sollen die reformierte Grundsteuer aufkommensneutral umsetzen. Es bleiben jedoch Zweifel. 
In vielen Kommunen dürfte die Steuerlast steigen. 

In der Theorie klang es verträglich: Die seit 1. Januar dieses Jahres geltende reformierte Grundsteuer sollte 
aufkommensneutral sein. So versprach es 2019 die damalige schwarz-rote Bundesregierung. Allerdings 
steckte der Ärger vieler Hausbesitzer schon damals im Detail: Denn der Bund schränkte von Beginn an diese 
Aussage auf das ein, was laut Steuergesetz für die beiden ersten beiden Schritte der Grundsteuerermittlung 
gilt. 

Was mit den ersten beiden Schritten gemeint ist: Zunächst wird die Immobilie anhand von Grundstücksdaten 
bewertet (Grundsteuerwert) und deren Wertentwicklung berücksichtigt (Grundsteuermesszahl). Aus diesen 
beiden Faktoren ergibt sich im zweiten Schritt der Steuermessbetrag. Im dritten und letzten Schritt wird der 
kommunale Hebesatz mit dem Steuermessbetrag multipliziert. Der Hebesatz der Kommunen beeinflusst 
entscheidend die Höhe der Steuerlast. Bund und Länder haben bei der Festsetzung des Hebesatzes kein 
Mitspracherecht. 

Die bayerische Staatsregierung bringt das Dilemma auf den Punkt. In ihrer Antwort auf eine Anfrage von zwei 
Landtagsabgeordneten der Grünen aus dem vergangenen Jahr schreibt sie: „Das Grundsteuergesetz gibt 
weder einen Mindest- noch einen Höchstprozentsatz für den Hebesatz vor. Hieran hat sich durch die 
Grundsteuerreform nichts geändert.“ Die Grünen-Politiker hatten nach der Höhe eines aufkommensneutralen 
Grundsteuerhebesatzes gefragt und dazu keine konkreten Angaben erhalten. 

Hausbesitzer halten Grundsteuer für unfair 

Seit die Finanzämter Steuerbescheide an die Hauseigentümer versenden, häufen sich die Meldungen zu 
Einzelfällen, bei denen die Steuerlast um ein Vielfaches gegenüber dem alten Steuerregime gestiegen ist. 
Laut einer Umfrage der Immobilienplattform Umzug-365 halten 43 Prozent der Immobilieneigentümer die 
neue Grundsteuer für unfair. Für fair halten sie dagegen nur 31 Prozent. Der Rest ist unentschieden. 

Die Stimmungslage kommt nicht von ungefähr. In Berlin zum Beispiel gaben 57 Prozent der von Umzug-365 
befragten Immobilieneigentümer an, dass ihre Grundsteuerlast gestiegen sei. Allerdings ist die Lage von 
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Sachsen-Anhalt beispielsweise gaben laut Umfrage knapp 60 
Prozent der Befragten an, ihre Steuerlast habe sich nicht verändert. 

  

Kommunen legen Hebesätze 
nach Kassenlage fest 
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Zwar empfehlen die Finanzministerien der Länder den Kommunen aufkommensneutrale Hebesätze. Sie sind 
jedoch nicht gesetzlich bindend. In einigen Ländern, beispielsweise in Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein, können Steuerzahler über ein Transparenzregister kontrollieren, ob der Hebesatz ihrer Gemeinde 
über dem vom Land empfohlenen Niveau liegt oder nicht. 

Hebesätze sind intransparent 

Einige Länder verzichten auf ein Transparenzregister, darunter auch Bayern. Das heißt, die Hauseigentümer 
kennen zwar den Hebesatz ihrer Kommune. Ob dieser Satz über dem empfohlenen Niveau liegt oder nicht, 
wissen sie jedoch nicht. Sowohl der Bayerische Gemeindetag als auch das bayerische Finanzministerium 
sprachen sich bisher gegen ein solches Register aus. Das gefällt nicht allen. „In Zeiten einer zunehmenden 
Politikverdrossenheit erweist man sich mit einer solchen Geheimniskrämerei jedenfalls einen Bärendienst“, 
sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender von Haus und Grund in München. 

Auf Anfrage der WirtschaftsWoche relativiert das bayerische Finanzministerium die Aussagekraft der 
aufkommensneutralen Hebesätze, die die Länder in ihren Berechnungen ermitteln. Aus den Informationen, 
die die Kommunen erhielten, lasse sich nicht auf einen bestimmten aufkommensneutralen Hebesatz 
schließen, so das Ministerium. Es komme auch auf die Gegebenheiten in den Kommunen, wie beispielsweise 
gesonderte Hebesätze für den sozialen Wohnungsbau, an. Die Zahlen des Finanzministeriums für die 
Gemeinden seien daher nicht zur Veröffentlichung geeignet. 

Der Bayerische Städte- und Gemeindetag stellte in einem Schreiben an die Kommunen klar, dass es keine 
gesetzliche Pflicht zur Aufkommensneutralität gebe. Zwar werde keine Kommune die Grundsteuer wegen der 
Reform erhöhen. Allerdings werde es im Einzelfall nötig sein, die Einnahmen aus der Grundsteuer im Jahr 
2025 zu erhöhen. Denn die Gemeinden seien gesetzlich verpflichtet, ihre Haushalte ausgeglichen zu halten. 

Das Misstrauen der Hauseigentümer gegenüber den Kommunen scheint also durchaus berechtigt. Nach 
Angaben des Eigentümerverbandes Haus und Grund in München soll beispielsweise der Hebesatz der 
bayerischen Landeshauptstadt mit 824 Prozent über der vom Land Bayern empfohlenen Spannbreite von 760 
bis 770 Prozent liegen. Dies werde der Stadt München Mehreinnahmen von knapp 24 Millionen Euro pro Jahr 
bescheren, rechnet der Verband vor. Sollten die Zahlen stimmen, wäre das alles andere als 
aufkommensneutral. 

Die erste Zahlung der Grundsteuer nach den neuen gesetzlichen Vorgaben wird bis zum 15. Mai fällig. Derzeit 
ist nicht klar, ob die Grundsteuer, die die Kommunen erheben, insgesamt aufkommensneutral sein wird. Bisher 
steht nur fest, dass einzelne Hauseigentümer mehr und andere weniger zahlen müssen. Der Fall München 
zeigt jedoch: Zweifel an der Aufkommensneutralität sind angebracht. 
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RA Rudolf Stürzer und RA Georg Hopfensperger starten Podcast-
Reihe „Haus + Grund erklärt: Alle Themen über Haus und Wohnung – 
einfach und verständlich“ mit Image-Podcast bei Radio Arabella.  
. 

vom 10.06.2025 
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von Claudia Kohler 

 

 
Zu Beginn des Jahres trat die Grundsteuerreform in Kraft. Erfahren Sie in dieser Datenrecherche, ob und wie stark 
Ihre Stadt oder Gemeinde den Hebesatz erhöht hat – und ob Sie und Ihre Mitbürger dadurch mehr Grundsteuer 
bezahlen. 

Anfang des Jahres trat die umfangreiche Grundsteuerreform in Kraft. Bundes- und Landespolitik appellierten an die 
Kommunen, die Reform so umsetzen, dass ihre Einnahmen aus der Grundsteuer gleichbleiben. Vielfach wurde diskutiert, 
ob Städte und Gemeinden die Reform ausnutzen könnten, um verdeckt Haushaltslücken zu füllen. 

Neue Hebesätze: Dreiviertel der Kommunen passen an 

Jetzt hat das Statistische Landesamt Bayern erste Informationen zu den neuen Grundsteuerhebesätzen veröffentlicht. Die 
Daten sind noch vorläufig – es ist möglich, dass einzelne Kommunen den Satz nochmals ändern. Nach aktuellem Stand 
haben 508 der 2.056 Städte, Gemeinden und Märkte in Bayern ihre Hebesätze der Grundsteuer B (baulich genutzte 
Grundstücke) nicht verändert. 152 Kommunen haben erhöht, in allen anderen Kommunen ist der Hebesatz gesunken. 
 

 
Laut Johann Kronauer, Finanzreferent beim Bayerischen Städtetag, hat der Großteil der Kommunen sich mit diesen 
Veränderungen an die geforderte "Aufkommensneutralität" gehalten. Das gehe aus Befragungen des Städtetags hervor, 
aber auch aus dem Muster der Änderungen. 

 

Neue Grundsteuer: 152 bayerische Kommunen 
erhöhen den Hebesatz 
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Um die Grundsteuer für ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung zu ermitteln, wird der Hebesatz der Kommunen mit 
der sogenannten Bemessungsgrundlage verrechnet. Für diese ist seit der Reform in Bayern die Fläche ausschlaggebend. 

In ländlichen Kommunen ist die Bemessungsgrundlage entsprechend gestiegen, erklärt Johann Kronauer vom 
Städtetag. Größere Grundstücke, mehr Fläche, höhere Bemessungsgrundlage. Um am Ende auf die gleichen 
Einnahmen zu kommen, müsse dort also der Hebesatz gesenkt werden. 

Genau das sehe man in den Daten, so der Finanzreferent. "In den größeren Städten ist dagegen die 
Bemessungsgrundlage kleiner geworden, dementsprechend brauche ich einen höheren Hebesatz, um das gleiche 
Aufkommen zu generieren." 
 

Bayernkarte: Wie sich die Hebesätze in den bayerischen Kommunen verändert haben 

 
Ein Blick auf die Ausreißer zeigt aber, dass nicht alle Kommunen dem Appell der Politik gefolgt sind: Am stärksten 
angehoben hat die Stadt Stein (bei Nürnberg). Hier steigt der Hebesatz der Grundsteuer B (baulich genutzte Grundstücke) 
von 450 Prozent auf 765 Prozent. Ebenfalls deutlich höher wird es im Markt Garmisch-Partenkirchen – 300 Prozentpunkte 
mehr. Beide Kommunen schreiben auf Anfrage von BR24, dass ihre Erhöhung nicht aufkommensneutral ist.  

Hebesatzexplosion: Warum Kommunen die Grundsteuereinnahmen erhöhen 

In Stein hatte der Stadtrat aufgrund eines Haushaltsdefizits bereits 2024 eine Erhöhung der Grundsteuereinnahmen 
beschlossen. Die Gründe unter anderem: Der Bau eines neuen Kinderhortes und die Erhöhung der Kreisumlage. "Würden 
Bund und Land die Kommunen mit ausreichend Finanzmittel für die übertragenen Aufgaben ausstatten, dann hätte auch 
die Stadt Stein den Hebesatz anders festsetzen können", schreibt Bürgermeister Kurt Krömer (SBG). 

Auch in Garmisch-Partenkirchen hatte der Marktgemeinderat bereits im März 2024 eine Erhöhung beschlossen. Die 
Umsetzung sei mit der Grundsteuerreform unter anderem zusammengelegt worden, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. 
Eine Sprecherin erklärt: "Wir verstehen die Bedenken hinsichtlich der finanziellen Belastung für die Bürger. Jedoch müssen 
wir als Kommune unsere Verpflichtungen zur Daseinsvorsorge und Infrastrukturerhaltung erfüllen, was ohne ausreichende 
Einnahmen nicht möglich wäre". 

Verband fordert mehr Transparenz für Bürger 

Die Veränderung der Hebesätze sagt nicht automatisch etwas über die Grundsteuereinahmen der Kommune aus. Auch 
eine Senkung kann zu Mehreinnahmen führen, wenn sie nicht im richtigen Rahmen liegt. Die Recherche von BR24 hat 
gezeigt, dass es sich lohnen kann, bei der eigenen Kommune nachzuforschen. 
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Laut Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Münchner Haus- und Grundbesitzervereins, ist das aber nicht so einfach – im 
gesamten Vorgehen fehle Transparenz. Helfen könnten statistische Hochrechnungen, die die bayerische 
Finanzverwaltung den Kommunen als Handlungsgrundlage zur Verfügung gestellt hatte. 

"Diese Empfehlungen der Finanzministerien sind in zahlreichen Bundesländern öffentlich zugänglich durch sogenannte 
Transparenzregister", kritisiert Rudolf Stürzer. In Bayern jedoch gewähre man dem Bürger keinen Einblick – ein 
öffentliches Register werde von der Staatsregierung strikt abgelehnt. 

Städtetag: Informationen zum Teil auf schlechter Datenbasis 

Gegen den Vorwurf der Intransparenz wehrt sich Johann Kronauer vom Bayerischen Städtetag. Es sei gut, dass die 
Hochrechnungen nicht öffentlich gemacht wurden – deren Datengrundlage sei zum Zeitpunkt, als die Kommunen die 
Hebesätze beschlossen, zum Teil bereits veraltet oder unvollständig gewesen. Laut Johann Kronauer haben die 
Kommunen die Bürger ausreichend informiert: "Die Gemeinden, die gesagt haben, wir brauchen mehr, haben das auch 
transparent dargestellt". 

In der folgenden Tabelle können Sie die Entwicklung in Ihrer Kommune finden. 

 

Tabelle: Hebesatzentwicklung in Ihrer Kommune 
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Von: Andreas Thieme 

 

Immobilien sind eines der heißtesten Themen in München – und oft mit viel Geld verbunden. Viele Eigentümer 
fragen sich: Welche baulichen Änderungen sind beim Gemeinschaftseigentum erlaubt? Ein Rechtsanwalt klärt auf. 

München – Rudolf Stürzer ist Geschäftsführer bei Haus und Grund, dem Eigentümerverein der Region. Er sagt: 
„Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum einer Wohnungseigentumsanlage z.B. an der Fassade, den 
Balkonen, aber auch in der Tiefgarage kann ein einzelner Eigentümer nicht „im Alleingang“ durchführen.“ Er benötige 
dazu einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft, für den nach dem neuen Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
grundsätzlich die einfache Mehrheit ausreichend ist (§ 20 Abs. 1 WEG). 

Experte erklärt, welche Umbauten am Gemeinschaftseigentum möglich sind 
Gleiches gilt, wenn ein Mieter oder Pächter eines Eigentümers bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum 
ausführen will, sagt Stürzer. „Nach dem seit der WEG-Reform geltenden Beschlusszwang für bauliche Änderungen 
haftet nach einem neuen Urteil des BGH auch der vermietende bzw. verpachtende Sondereigentümer der 
Wohnungseigentümergemeinschaft gegenüber als mittelbarer Handlungsstörer, wenn sein Mieter/Pächter ohne 
Gestattungsbeschluss bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum vornimmt und er gegenüber seinem 
Mieter/Pächter trotz Kenntnis von dessen Bautätigkeit nicht eingreift.“ Auch insofern müsse ein möglicher 
Gestattungsanspruch notfalls gerichtlich durchgesetzt werden (BGH, Urteil v. 21.03.2025, V ZR 1/24). 

Vor der Reform des WEG könne der Beschluss von den Wohnungseigentümern, die damit nicht einverstanden 
waren, bereits wegen einer optischen Veränderung der Fassade (z.B. durch eine Markise oder Balkonverglasung) 
angefochten werden; nach der neuen Rechtslage nur noch dann, wenn die bauliche Veränderung die Wohnanlage 
grundlegend umgestaltet oder einen anderen Wohnungseigentümer unbillig benachteiligt (§ 20 Abs. 4 WEG). „Dies 
wird in der Regel weder bei einer Markise noch bei einer Balkonverglasung der Fall sein.“ 

Wohnungseigentümer haben weitergehende Rechte, wenn es im privilegierte Maßnahmen geht 
Noch weitergehende Rechte hätten einzelne Wohnungseigentümer, wenn es sich bei der gewünschten baulichen 
Veränderung um eine sogenannte privilegierte Maßnahme handelt. „Dann hat jeder einzelne Eigentümer einen 
gesetzlichen Anspruch auf Gestattung oder Durchführung“, erklärt Stürzer. Darunter falle die Installation von 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge (Wallbox); Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit, d.h. Maßnahmen, 
die dem Gebrauch für Menschen mit Behinderungen erleichtern z.B. der Bau einer Rampe; Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit gegen Einbrüche (z.B. Nachrüstung von Fenster und Türen mit sog. 
Pilzkopfbeschlägen); Maßnahmen zur Erstellung eines Glasfaseranschlusses und zur Stromerzeugung durch 
Steckersolargeräte (Balkonkraftwerke). 

Bei diesen privilegierten Maßnahmen, bei denen der einzelne Eigentümer einen Rechtsanspruch auf Zustimmung 
hat, können Stürzer zufolge die Wohnungseigentümer nicht mehr über das „ob“, sondern nur noch über das „wie“ 
der Maßnahme im Rahmen ordnungsgemäßer Verwaltung entscheiden, wobei ihr inhaltlich ein Ermessen zusteht, 
z.B. über Form und Gestaltung, Ausführung durch eine Fachfirma, Einhaltung von Brandschutzvorgaben, Abschluss 
einer Versicherung zur Absicherung von Schäden. 

Immobilien in München: Was ist beim Umbau 
erlaubt und was nicht? 
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Gewiss, ist es nicht der Normalfall: Ein Mietwohnungshaus, ein Mittelgebäude in Haidhausen, von einigen 
Mietparteien bereits seit Jahrzehnten bewohnt, soll abgerissen werden. 
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Achtung bei der neuen Immobilie:  
Wer haftet bei Mängeln nach dem Wohnungskauf?  

Münchner Anwalt klärt auf 

Wer in München eine Wohnung kaufen möchte, braucht nicht nur viel Geld – sondern auch Ahnung, was mögliche Mängel der 
Immobilie betrifft. Sonst kann es richtig teuer werden. 

München - Gebrauchte Immobilien werden in der Regel unter Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen verkauft, sagt Rudolf Stürzer, 
Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Haus und Grund München. Etwa durch die Formulierung im notariellen Kaufvertrag „Gekauft wie 
gesehen“. Ein solcher Gewährleistungsausschluss gelte jedoch „nur für offensichtliche, das heißt für den Käufer erkennbare Mängel wie 
Schrammen im Parkettboden, schlecht schließende Fenster oder Türen oder Ähnliches. 

Verkäufer haftet für versteckte Mängel 

Für versteckte, also nicht ohne weiteres erkennbare Mängel, hafte der Verkäufer trotz einer solchen Klausel, „wenn ihm diese Mängel 
bekannt waren und er diese dem Käufer bewusst verschwiegen hat“, sagt Stürzer. Als Beispiele nennt er Feuchtigkeits- und 
Schimmelschäden, deren Ursache nicht beseitigt wurden und die vom Verkäufer vor dem Verkauf lediglich überstrichen wurden. 

Zum Nachweis ist oft Detektivarbeit nötig 

Allerdings liege die Beweislast für das Verschweigen des Mangels beim Käufer, sagt Stürzer. Zum Nachweis sei häufig „Detektivarbeit“ 
des Verkäufers oder seines Anwalts notwendig, etwa durch Befragung von Nachbarn, des Hausmeisters bzw. der Hausverwaltung – oder 
von Handwerkern des Verkäufers. „Hinweise auf eine Kenntnis des Verkäufers von Mängeln können sich aber auch in den Protokollen 
der Eigentümerversammlungen finden, wenn solche Probleme in der Wohnanlage schon auf der Tagesordnung von 
Eigentümerversammlungen waren und zum Beispiel darüber diskutiert wurde, ob zur Beseitigung von Schimmelschäden in verschiedenen 
Wohnungen eine Wärmedämmung der Außenwände beschlossen werden sollte“, erklärt Rudolf Stürzer. 

Rücktritt vom Kaufvertrag ist bei versteckten Mängeln durchaus möglich 
Könne der Käufer das arglistige Verschweigen des Mangels durch den Verkäufer nachweisen, „kann er den Rücktritt vom Kaufvertrag 
erklären oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises verlangen“, sagt Stürzer. Wobei zur Durchsetzung in aller Regel die 
Einschaltung von Sachverständigen und Anwälten erforderlich sei. 

Der Tipps des Experten: Zur Vermeidung von unliebsamen Überraschungen nach dem Kauf sollten Kaufinteressenten von gebrauchten 
Eigentumswohnungen nicht nur das Sondereigentum (also etwa die sanitären Anlagen) mit einem Fachmann oder Bausachverständigen 
kritisch prüfen, sondern auch das gemeinschaftliche Eigentum (zum Beispiel Dach, Heizung, Balkone etc.), „da sie als künftige Eigentümer 
auch für Reparaturen am Gemeinschaftseigentum entsprechend ihres Miteigentumsanteils mitzahlen müssen“, sagt Stürzer. 

Fachleute oder Bausachverständige können bei der Besichtigung wichtig werden 

Auch hier könnten die Protokolle der letzten Eigentümerversammlungen aufschlussreich sein. Wurde etwa bereits über notwendige 
Betonsanierungsmaßnahmen an den Balkonböden oder der Tiefgarage diskutiert, „muss der Käufer damit rechnen, dass auf ihn in den 
nächsten Jahren erhebliche Kosten zukommen können“, gibt Stürzer zu bedenken. 

Wie hoch diese ausfallen, hänge nicht nur von den Kosten der Maßnahmen ab, „sondern auch davon, ob die Eigentümergemeinschaft 
hierfür ausreichende Instandhaltungsrücklagen gebildet hat. Auch dies sollte der Käufer kritisch prüfen.“ Mängel am Sonder- oder 
Gemeinschaftseigentum müssten für einen Käufer nicht zwingend ein K.O.-Kriterium für den Kauf der Wohnung sein; können aber „einen 
erheblichen Spielraum bei den Verhandlungen über den Kaufpreis eröffnen“. 
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Der Deutschlandfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Klage des Freistaates Bayern gegen die Erbschaftsteuer.  
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau anlässlich des Verkaufs des 
Hirmer-Stammhauses in der Fußgängerzone ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur 
Problematik der Konzentration von hochpreisigen Immobilien in der Hand eines Investors. 
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von Alisa Marie Schröter 

 

Auf dem Münchner Markt für exklusive Immobilien ist mächtig was los: Gleich mehrere Grundstücke in der 
Fußgängerzone haben kürzlich den Eigentümer gewechselt, der Verkauf einer besonderen Perle steht noch aus. 
Ein Unternehmer ist besonders aktiv. 

"Mysteriöser Unternehmer", "rätselhafter Münchner", "Immobilien-Phantom": Die Medien haben viele Namen für den Mann 
gefunden, der hinter drei Mega-Immobilien-Deals in der Münchner Fußgängerzone steckt. Zuerst hatte die Süddeutsche 
Zeitung über die Eigentümerwechsel berichtet (externer Link). 

Konkret geht es um das ehemalige Kaut-Bullinger-Haus in der Nähe des Münchner Marienplatzes, für das laut Amtsgericht 
München knapp 85 Millionen Euro bezahlt wurden. Direkt gegenüber: Das Sport-Schuster-Haus – verkauft für 120 
Millionen Euro. Und nur vier Tage später lag auch der Kaufvertrag für das Stammhaus des Herrenausstatters Hirmer vor. 
Kostenpunkt: 124 Millionen Euro. 

Im Fall der Hirmer-Filiale hatte ein Familienmitglied der Hirmers zwischenzeitlich eine einstweilige Verfügung gegen den 
Verkauf beim Landgericht München I eingereicht. Das Gericht hatte diese aber Ende Oktober zurückgewiesen, wie ein 
Sprecher auf Anfrage mitteilte. 

Kritik aus der Branche: "Konzentration hochpreisiger Immobilien" 

Alle drei Immobilien wurden jeweils von unterschiedlichen Firmen erworben, die aber einen gemeinsamen Nenner haben: 
Erich Schwaiger. Er ist der Geschäftsführer der jeweils persönlich haftenden Gesellschafter-Firmen. 

Die Wucht und Geschwindigkeit, mit der der Unternehmer auf dem Münchner Immobilienmarkt auftritt, lässt 
Branchenbeobachter aufhorchen: "Wir sehen die Konzentration von hochpreisigen Immobilien in der Hand eines 
Eigentümers oder eines Investors kritisch", sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender von Haus und Grund München. 

Spurensuche im Archiv: Schwaiger in der Branche bekannt 

Doch wer ist der Mann, der diese millionenschweren Grundstücke im Herzen von München aufkauft – und woher kommt 
das Geld? Zu diesen Fragen äußert sich Schwaiger auf BR-Anfragen nicht. Doch der 57-jährige Unternehmer und Anwalt 
ist bereits seit Jahren auf dem Münchner Immobilienmarkt tätig. 

Im BR-Archiv finden sich Spuren von 2017, die den Bauunternehmer bei einem seiner Wohnbauprojekte in München-
Fürstenried zeigen. Im Beitrag wird Schwaiger dafür gelobt, dass er Wohnungen für Mieter mit eingeschränktem Budget 
baue und so den angespannten Mietmarkt entlaste. Auch das Münchner Referat für Stadtplanung habe in der 
Vergangenheit schon mit dem Unternehmer bei Wohnbauprojekten zusammengearbeitet, teilt die Behörde auf Anfrage 
mit. "Diese Erfahrungen, die sehr positiv waren, liegen aber teilweise bereits einige Jahre zurück", so das Referat. 

Unternehmer nutzte mehrere Firmen für Immobilienkäufe 

Über seine jüngsten Immobilienkäufe ist dagegen wenig bekannt: Grundbuch und Handelsregister zeigen lediglich, dass 
er für die Geschäfte mehrere Firmen nutzte. 

Das mag Laien seltsam vorkommen – sei in der Branche aber übliche Praxis, erklärt der Steuerberater und Vize-Präsident 
der Steuerberaterkammer München, Ferdinand Rüchardt. 

Alte Akademie, Hirmer & Co.:  
Münchens Filetstücke zum Verkauf 
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Stiftungen in Liechtenstein involviert 

Doch in den Registerunterlagen der Firmen steckt eine weitere Information: Die Firmen, über die der Unternehmer Erich 
Schwaiger seine drei jüngsten Immobiliendeals geschlossen hat, sind mit Stiftungen in Liechtenstein verflochten. Die 
Stiftungen sind die sogenannten Kommanditisten der einkaufenden Firmen. 

Woher das Geld für die drei hochpreisigen Innenstadt-Käufe kommt, wird aus den öffentlich zugänglichen Quellen nicht 
ersichtlich. Das kritisiert Branchenexperte Stephan Kippes vom Immobilienverband Deutschland (IVD) Süd: Die breite 
Öffentlichkeit verdiene diese Information auch, findet er. "Das ist unser München und nicht von irgendeinem Investor, der 
mit Schlüssel-Immobilien agiert". 

Nachgefragt in der Münchner Fußgängerzone, sieht so mancher die Stadtverwaltung in der Pflicht: "Ich verstehe da die 
Stadt nicht, dass sie da nicht mehr reguliert und bestimmte Spielregeln festlegt", sagt ein Mann. "Ich erwarte mir eine 
genaue Prüfung vom Stadtrat", ergänzt ein anderer. 

Forderung nach mehr Transparenz 

Die Stadt selbst kann aber kaum Einfluss nehmen bei privaten Immobiliendeals. So schreibt etwa das Referat für 
Stadtplanung: "Neben den planungs- und bauordnungsrechtlichen Möglichkeiten bestehen nur sehr eingeschränkte 
Möglichkeiten, von Seiten der Stadt München steuernd in private Immobiliengeschäfte einzugreifen". Und das 
Kommunalreferat ergänzt, dass Käufer bei privatwirtschaftlichen Geschäften keine Transparenzpflichten gegenüber der 
Stadt hinsichtlich der Finanzierung oder der künftigen Nutzung hätten. 

Auch Münchens zweiter Bürgermeister, Dominik Krause (Grüne) wünscht sich mehr Transparenz: "Gerade bei der 
Veräußerung von Grundstücken mit herausragender Bedeutung oder dem Erwerb einer gewissen Anzahl an Grundstücken 
in zentraler Lage wäre eine Transparenzverpflichtung sinnvoll", findet er. Jedoch müsste diese durch den Bund erlassen 
werden. 

Hirmer: "Langfristiger Mietvertrag und marktgerechte Miete" 

Was genau in Zukunft mit den verkauften Immobilien passieren wird, bleibt abzuwarten. Laut einem Sprecher der Hirmer 
Gruppe soll zumindest der Herrenausstatter auch weiterhin in dem Haus bleiben. 

"Dafür sorgen ein langfristiger Mietvertrag und eine wie auch bisher schon marktgerechte Miete." Sport Schuster äußert 
sich auf BR-Anfrage nicht. 

Alte Akademie könnte auch Eigentümer wechseln 

Doch die Gebäude von Sport Schuster, Hirmer und Kaut-Bullinger sind nicht die einzigen exklusiven Immobilien, die ihren 
Eigentümer wechseln: Auch die Alte Akademie in der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des Stachus soll in neue 
Hände wandern. Der Freistaat Bayern hatte das Areal ursprünglich im Erbbaurecht an René Benko verkauft. Nach der 
Pleite seiner Signa-Gruppe will der Insolvenzverwalter das alte Jesuitenkolleg wieder verkaufen. 

Nur: Dieses Mal ist der Freistaat wohl bereit, das gesamten Eigentum zu verkaufen, statt die Alte Akademie wie bislang 
nur im Erbbaurecht abzugeben. Das bestätigte die Hammer AG gegenüber dem BR. Die Münchner 
Projektentwicklungsfirma von CSU-Stadtrat Hans Hammer verhandele derzeit exklusiv mit dem Insolvenzverwalter über 
den Verkauf, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme. Als Investor soll demnach die Heinz Hermann Thiele 
Familienstiftung im Spiel sein, die das Erbe des verstorbenen Milliardärs und Knorr-Bremse-Großaktionärs Heinz Hermann 
Thiele verwaltet. 

Der Anwalt Aribert Wolf vertritt einen Bieter, der sich dabei ausgeschlossen fühlt. Denn: Ihm zufolge hat es keine öffentliche 
Ausschreibung gegeben. "Im Moment ist daran gedacht, dass man das Grundstück freihändig verkauft an einen Bieter, 
der noch dazu weniger bietet als unser Mandant", erklärt Wolf. Sein Mandat habe sowohl mehr Geld für das Eigentum des 
Grundstücks als auch für den Erwerb des Erbpachtrechts geboten. Sollte der Freistaat das Eigentum ohne öffentliche 
Ausschreibung vergeben, erwäge sein Mandant eine Klage. Zu der genauen Identität seines Mandanten will sich Wolf 
aber nicht äußern. 

Nun will der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag über den Verkauf diskutieren. Ein erster anberaumter Termin 
dafür wurde kurzfristig verschoben. In dem Ausschuss sieht so mancher den Verkauf der exklusiven Immobilie kritisch: 
"Top-Immobilien in der Innenstadt in Staatshand wollen wir Grüne nicht verkaufen, sondern nur noch in Erbpacht 
vergeben", betont etwa die Landtagsabgeordnete Claudia Köhler (Die Grünen). 

Wie der Haushaltsausschuss über die Causa Alte Akademie entscheidet, bleibt also vorerst abzuwarten. Fest steht nur so 
viel: Die Filetstücke in der Münchner Innenstadt sind und bleiben heiß begehrt. 
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